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WICHTIGSTE BOTSCHAFTEN 

 Die Europäische Union steht vor erheblichen Herausforderungen. Dazu gehören eine geringe 
wirtschaftliche Dynamik, schwaches Produktivitätswachstum im Vergleich zu den USA und eine 
sich verschärfende sicherheitspolitische Lage. 

 Handelsbarrieren und unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen lassen die EU hinter 
ihrem wirtschaftlichen Potenzial zurückbleiben. Eine Reduktion von territorialen Lieferbeschrän-
kungen kann die Integration des europäischen Binnenmarktes verbessern. 

 Die gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern und Förderung von militärischer Inno-
vation kann die europäische Verteidigungsfähigkeit entscheidend stärken. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Die Europäische Union (EU) ist der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Der gemeinsame euro-
päische Binnenmarkt, ein Grundstein der EU-Integration, hat zu einer tiefen wirtschaftlichen Ver-
flechtung der Mitgliedstaaten geführt. Das vorliegende Kapitel behandelt zwei zentrale Heraus-
forderungen, vor denen die EU aktuell steht. Zum einen hat sich das Produktivitätswachstum in 
den vergangenen Jahrzehnten gegenüber den USA deutlich verlangsamt. Zum anderen haben  
geopolitische Spannungen zugenommen und die multilaterale Weltordnung steht zunehmend un-
ter Druck.  

Im europäischen Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen bestehen nach wie vor hohe 
Handelsbarrieren, wodurch das wirtschaftliche Potenzial der EU nicht vollständig genutzt wird. 
Auch die Kapitalmärkte sind fragmentiert, da sie durch unterschiedliche regulatorische Rahmen-
bedingungen und eine unvollendete Bankenunion gekennzeichnet sind. Dadurch werden Investi-
tionen und Wirtschaftswachstum in der EU gedämpft. Hinzu kommt, dass die Handels- und Au-
ßenpolitik der USA derzeit sprunghaft und wenig berechenbar ist. Die verschlechterte sicherheits-
politische Lage, insbesondere angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine, stellt eine di-
rekte Bedrohung für die EU dar. Es gibt einen erheblichen Nachholbedarf bei der militärischen 
Ausrüstung vieler EU-Staaten. Fehlende Koordination unter den europäischen Staaten und eine 
starke Priorisierung nationaler Anbieter bei der Beschaffung von Rüstungsgütern führen zudem 
zu Ineffizienzen und hohen Kosten. 

Bei den vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes und der Sicherheit Europas liegt ein klarer 
europäischer Mehrwert vor. EU-weite Lösungen sind dem Handeln einzelner Mitgliedstaaten 
überlegen. Um den genannten Herausforderungen zu begegnen und Europas Zukunft gemeinsam 
zu gestalten, ist eine Vertiefung des europäischen Binnen- und Kapitalmarktes entscheidend. 
Dies kann zu einer effizienteren Allokation von Ressourcen führen und das Produktivitätswachs-
tum erhöhen. Konkret zählen hierzu die Reduktion territorialer Lieferbeschränkungen sowie die 
Harmonisierung von Vorschriften, beispielsweise durch die Einführung eines „28. Regimes“ im 
Unternehmensrecht. Im Bereich der Kapitalmärkte sind eine Integration der Kapitalmarktauf-
sicht und die Verbesserung der Wagniskapitalfinanzierung wichtig, um die Innovationslücke ge-
genüber den USA zu verringern. Die Schaffung eines „European Safe Asset“ würde die Attraktivität 
des Euro auf internationaler Ebene stärken, sollte jedoch nicht die Tragfähigkeit der Staatsfinan-
zen gefährden. Schließlich erfordert die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit die 
Überwindung der Fragmentierung des Verteidigungsbinnenmarktes, die koordinierte Beschaf-
fung von Rüstungsgütern auf europäischer Ebene und die Förderung von Innovationen im Vertei-
digungsbereich. 
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I. EINLEITUNG 

163. Die Europäische Union (EU) ist der zweitgrößte Wirtschaftsraum der 
Welt. Er beheimatet 450 Mio Menschen und 26 Mio Unternehmen. Der ge-
meinsame europäische Binnenmarkt ist ein Grundstein der EU-In-
tegration (Vertrag von Lissabon, Artikel 3) und ermöglicht innerhalb der EU den 
freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital. 
Er hat zu einer tiefen wirtschaftlichen Verflechtung der Mitgliedstaaten und zu 
deutlichen Wohlfahrtssteigerungen geführt (in ’t Veld, 2019; Felbermayr et al., 
2022; Fontagné und Yotov, 2024). 

164. Das vorliegende Kapitel behandelt zwei zentrale Herausforderungen, vor denen 
die EU aktuell steht. Zum einen hat sich das Produktivitätswachstum in den 
vergangenen Jahrzehnten verlangsamt. Beispielhaft zeigt sich das an der 
schwächeren Entwicklung der Arbeitsproduktivität der EU im Vergleich zu den 
USA.  ABBILDUNG 44 LINKS Eine bremsende Rolle spielen dabei die geringe Innovati-
onstätigkeit, fragmentierte Kapitalmärkte sowie divergierende regulatorische 
Rahmenbedingungen innerhalb der Mitgliedstaaten (Draghi, 2024a; Letta, 

 ABBILDUNG 44 

 

1 – Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten je Arbeitsstunde.  2 – Deutschland (ab 1991), Frankreich, Italien, Spanien.  
3 – Der Index spiegelt die Ergebnisse automatischer Textsuche in fünf großen europäischen Zeitungen wider. Er berech-
net sich aus dem Anteil der Artikel zu geopolitischen Ereignissen an der Gesamtzahl der Artikel jeder Zeitung im Monat. 
Die Länderindikatoren werden entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt gewichtet.  4 – Der Index spiegelt die Ergebnisse 
automatisierter Textsuche in zehn Zeitungen in den USA wider. Er berechnet sich aus dem Anteil der Artikel zu negativen 
geopolitischen Ereignissen an der Gesamtzahl der Artikel jeder Zeitung im Monat.

Quellen: AMECO, Bondarenko et al. (2024), Caldara und Iacoviello (2022), IWF, eigene Berechnungen
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2024). Zum anderen hat sich die sicherheitspolitische Lage der EU funda-
mental verschlechtert. Diese Veränderung spiegelt der geopolitische Risikoin-
dex für die EU wider, der seit dem russischen Angriff auf die Ukraine deut-
lich über dem langfristigen Durchschnitt liegt.  ABBILDUNG 44 RECHTS Hinzu kommt, 
dass die Handels- und Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump sprunghaft 
und wenig berechenbar ist (FG 2025 Ziffer 13). Durch die strategische Rivalität 
zwischen den USA und China steht die multilaterale Weltordnung zusätzlich un-
ter Druck. Diese geopolitischen Spannungen haben die bereits zuvor einsetzende 
Fragmentierung der Weltwirtschaft verstärkt (Fernández-Villaverde et al., 2024; 
Gopinath et al., 2025) und belasten den international eng verflochtenen Europä-
ischen Wirtschafts- und Währungsraum. 

165. Aus ökonomischer Sicht sollten Aufgaben dann auf europäischer Ebene 
angesiedelt werden, wenn sich dadurch Effizienz- oder Kostenvorteile 
gegenüber einem rein nationalen Handeln bieten (Alesina et al., 2005; 
Bassford et al., 2013; Weiss et al., 2017; Heinemann, 2020; JG 2020 Ziffer 253). 
Beispiele für Bereiche, die einen europäischen Mehrwert schaffen, sind ins-
besondere der Binnenmarkt und gemeinsame Anstrengungen zur Ver-
teidigung. Um die genannten Herausforderungen zu adressieren, sollte die eu-
ropäische Zusammenarbeit in diesen beiden Bereichen weiter ausgebaut 
werden. Denn der Binnenmarkt ist noch nicht vollendet (IWF, 2024), was bedeu-
tet, dass die EU ihr Potenzial als Wirtschaftsgemeinschaft noch nicht voll 
ausschöpft. Eine Vertiefung des europäischen Binnenmarktes kann zu 
einer effizienteren Allokation von Ressourcen führen und die gesamtwirtschaftli-
che Produktion steigern. Zudem gilt es angesichts geopolitischer Spannungen so-
wie der sprunghaften und wenig berechenbaren US-Politik unter Donald Trump, 
die europäische Verteidigungsfähigkeit umfassend zu stärken.  

166. Der grenzüberschreitende Handel mit Waren und Dienstleistungen im europäi-
schen Binnenmarkt hat, beispielsweise durch den Abbau von Handelsbarrieren 
im Zuge der Standardisierung von Produktnormen, in den letzten drei Jahrzehn-
ten deutlich zugenommen und damit das Wirtschaftswachstum in der EU 
stimuliert.  ZIFFER 171 Jedoch bestehen weiterhin Handelsbarrieren innerhalb der 
EU. Auf einen unvollständigen Binnenmarkt deuten regionale Handelsströme 
hin, die stark von nationalen Grenzen geprägt sind (Santamaría et al., 2020). Das 
zeigt, dass das Potenzial des Binnenmarktes nicht ausgeschöpft ist.  ZIF-

FER 173 Eine weitere Vertiefung brächte deutliche wirtschaftliche Vorteile für 
die Mitgliedstaaten mit sich.  ZIFFERN 174 F. Ansatzpunkt für eine Vertiefung des 
Binnenmarktes bzw. einen Abbau der Handelsbarrieren könnten der Abbau un-
terschiedlicher Verpackungs- und Beschriftungsvorschriften sein, die zu territo-
rialen Lieferbeschränkungen beitragen und den Handel zwischen Mitglied-
staaten einschränken.  ZIFFERN 189 FF. Ein weiterer Schritt wäre ein einheit-
liches Unternehmensrecht, ein sogenanntes EU-weites „28. Regime“.  ZIF-

FERN 194 FF. Dies würde vor allem kleinen und mittleren Unternehmen ermögli-
chen, Unterschiede in den Rechtssystemen der 27 Mitgliedstaaten zu überwinden 
und so den Handel im Binnenmarkt zu vertiefen.  

167. Der freie Kapitalverkehr bildet eine zentrale Säule der europäischen Integration 
und spielt eine wesentliche Rolle bei der Stärkung der wirtschaftlichen Leistungs-
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fähigkeit Europas. Derzeit ist die europäische Finanzarchitektur jedoch 
bankenbasiert und stark fragmentiert. Der Anteil der Bankenfinanzierung 
von Unternehmen ist in Europa hoch, und eine Ausweitung dieser Finanzierungs-
art dürfte nicht zu starken Wachstumsimpulsen führen (JG 2023 Kasten 14). 
Marktbasierte Finanzierungsinstrumente wie Aktienmärkte und Wagniskapital 
sind hingegen besonders geeignet, um junge Wachstumsunternehmen (Start-ups 
und Scale-ups) zu finanzieren.  

168. Um private Investitionen zu erleichtern und nachhaltiges Wachstum 
zu fördern, bedarf es einer umfassenden Harmonisierung im Bereich Un-
ternehmens-, Insolvenz- und Steuerrecht sowie eines gezielten Abbaus bü-
rokratischer Hürden. Gleichzeitig sollten die Kapitalmarktaufsicht durch eine 
gestärkte und reformierte European Securities and Markets Authority (ESMA) 
europaweit vereinheitlicht werden und nationale Doppelung der Aufsicht 
abgeschafft werden.  ZIFFER 206 Auch die Ausweitung der Wagniskapitalfi-
nanzierung – insbesondere für Start-ups – ist wichtig, um die Innovationslücke 
gegenüber den USA zu schließen.  ZIFFER 200 Nicht zuletzt wird die Schaffung 
sogenannter „European Safe Assets“ diskutiert, etwa in Form synthetischer 
sicherer Anleihen oder gemeinsam emittierter Eurobonds, um den Euro auf in-
ternationaler Ebene zu stärken. Wenn ein solches Asset anreizkompatibel kon-
struiert ist, könnte dies die Bedeutung des europäischen Kapitalmarktes deutlich 
stärken.  ZIFFER 207  

169. Die europäische Verteidigungsfähigkeit ist ein europäisches öffentli-
ches Gut.  ZIFFER 180 Angesichts der Bedrohung durch Russlands anhaltende Ag-
gressionen sowie weiterer sicherheitspolitischer Herausforderungen sollte die eu-
ropäische Verteidigungsfähigkeit gestärkt werden, um Europas strategische 
Handlungsfähigkeit im Rahmen des transatlantischen Bündnisses zu erhöhen. 
 ZIFFERN 181 FF. Dafür müssen die Fragmentierung des Marktes für Verteidigungs-
güter überwunden und die Produktionskapazitäten auf die veränderten Bedarfe 
der EU-Mitgliedstaaten und ihrer Partner ausgerichtet werden.  KASTEN 11 Zu-
gleich kann es sinnvoll sein, ein permanentes Instrument zur gemeinsamen euro-
päischen Beschaffung von Rüstungsgütern zu errichten.  ZIFFERN 229 FF. Ein we-
sentlicher Bestandteil zukunftsorientierter, strategischer Verteidigungsplanung 
ist es, Innovationen im Bereich Verteidigung zu fördern und die Investitionen in 
Forschung und Entwicklung zu erhöhen.  ZIFFERN 239 FF. Die Finanzierung der ge-
meinsamen Verteidigungsfähigkeit sollte stärker auf europäischer Ebene koordi-
niert und sichergestellt werden, ohne die fiskalische Tragfähigkeit zu gefährden. 
 ZIFFERN 243 FF.  

170. Um den europäischen Binnenmarkt und die Verteidigungsfähigkeit zu 
stärken, sind weitreichende Reformen in der EU nötig. Mit dem Fokus 
auf die vier Grundfreiheiten  GLOSSAR des Binnenmarktes und die Si-
cherheit Europas werden hier Politikbereiche ausgewählt, in denen ein euro-
päischer Mehrwert vorliegt und EU-weite Lösungen einzelstaatlichem Han-
deln überlegen sind. 

Die genannten Herausforderungen sind leichter anzugehen, wenn die vorgeschla-
genen Maßnahmen von Reformen der EU-Arbeitsweise flankiert werden. 
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Draghi (2024b) macht dazu mehrere Vorschläge: Eine Reform der Entschei-
dungsfindung in der EU kann sinnvoll sein, damit die genannten Herausforde-
rungen schnell adressiert werden können. Eine erweiterte Zusammenarbeit 
mehrerer Mitgliedstaaten könnte hierfür eine Lösung sein. Die EU-Verträge se-
hen eine solche „EU der verschiedenen Geschwindigkeiten“ vor, wenn 
mindestens neun Mitgliedstaaten beteiligt sind, das EU-Parlament zustimmt und 
dies rechtlich durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) begleitet wird 
(Draghi, 2024b; Artikel 20 EUV, Artikel 329 AEUV). Ein Beispiel für eine derar-
tige Kooperation ist ein einheitliches elektronisches Registrierungsformular für 
die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den beteiligten 
Ländern (Bauer, 2024). Darüber hinaus kann es in einzelnen Bereichen sinnvoll 
sein, wenn auch eine kleinere Gruppe von Staaten, idealerweise unter der Füh-
rung der größeren EU-Mitglieder, in einer „Koalition der Willigen“ mit der In-
tegration, beispielsweise bei der Harmonisierung von Regeln, voranschreitet. Sol-
che Bündnisse sollten jedoch stets offen für möglichst viele Staaten sein.  

II. AUSGANGSLAGE: EUROPAS POTENZIAL  
WIRD NICHT AUSGESCHÖPFT 

1. Fragmentierter Binnenmarkt hemmt  
wirtschaftliche Dynamik  

171. In den zurückliegenden Jahrzehnten hat die europäische Integration zu einer aus-
geprägten wirtschaftlichen Verflechtung der Mitgliedstaaten und zu deutlichen 
Wohlfahrtssteigerungen geführt. Studien, die die ökonomischen Auswir-
kungen der EU-Integration mithilfe struktureller Modelle untersuchen, kommen 
zu dem Ergebnis, dass die bisherige EU-Integration positive Wachstumseffekte 
gehabt hat (in ’t Veld, 2019; Felbermayr et al., 2022; Fontagné und Yotov, 2024). 
Weitere ökonometrische Schätzungen legen zudem nahe, dass das Handelsvolu-
men zwischen zwei EU-Mitgliedstaaten im Durchschnitt zwischen 52 % (Nagen-
gast et al., 2025) und 63 % (Fontagné und Yotov, 2025) höher ausfällt, als dies 
ohne EU-Mitgliedschaft der Fall gewesen wäre.  

172. Das Potenzial des EU-Binnenmarktes  PLUSTEXT 5 ist allerdings noch nicht 
voll ausgeschöpft. Trotz großer Fortschritte beim freien Verkehr von Waren 
und Dienstleistungen seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften bestehen 
nach wie vor hohe Barrieren im Handel zwischen den Mitgliedstaaten. Zudem 
blieb der Verteidigungssektor bei der EU-Integration bislang weitestgehend au-
ßen vor. Dies erhöht die Kosten der europäischen Aufrüstung aufgrund von inef-
fizienter Beschaffung und Produktion.  KASTEN 11 Begrenzte Fortschritte wurden 
bei der Integration der Finanzmärkte gemacht. Eine Vollendung der Banken-
union steht weiter aus, und bei der Kapitalmarktunion wurden wenige der gesetz-
ten Ziele erreicht. 
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 PLUSTEXT 5  
Hintergrund: Europäischer Binnenmarkt 

Der europäische Binnenmarkt gewährleistet den freien Verkehr von Waren, Dienst-
leistungen, Kapital und Personen innerhalb der Europäischen Union (EU). Er basiert 
auf den Römischen Verträgen aus dem Jahr 1957, die das Fundament für die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) legten. Mit dem im Jahr 1992 unter-
zeichneten Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) wurde der 
Binnenmarkt auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten ausgedehnt. Die EWR-Staaten bestehen 
aus den 27 Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen, Island und Liechtenstein. 

 KASTEN 11  

Fokus: Hemmnisse beim Aufbau eines europäischen Verteidigungsbinnenmarktes 

Der europäische Markt für Verteidigungsgüter ist extrem fragmentiert (Wolff et al., 2025). Na-
tionale industriepolitische Zielsetzungen gehen häufig mit einer Priorisierung nationaler Be-
schaffungen einher und tragen zur Fragmentierung des Binnenmarktes bei (Clapp et al., 2025). 
Diese Struktur verleiht den Rüstungsunternehmen erhebliche Marktmacht, was häufig zu über-
höhten Beschaffungskosten im Vergleich zu einem Wettbewerbsmarkt führt. Darüber hinaus 
führt die Fragmentierung dazu, dass die Produktionskapazitäten in der EU nicht in dem Umfang 
und der Geschwindigkeit verfügbar sind, wie sie derzeit von den einzelnen Mitgliedstaaten be-
nötigt werden (Europäische Kommission, 2025a).  

Der Vertrag über die Arbeitsweise der EU enthält eine Ausnahmeregelung für die Beschaf-
fung von Verteidigungsgütern (Artikel 346 AEUV). Sie erlaubt es den Mitgliedstaaten, militäri-
sche Beschaffungen aus Gründen der nationalen Sicherheit von den Regelungen des EU-Bin-
nenmarktes auszunehmen (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2006). Dazu zählt 
insbesondere die Vergabe von Rüstungsaufträgen. Dadurch wird die Entstehung eines vollstän-
dig integrierten europäischen Verteidigungsbinnenmarktes bislang gebremst. Der Artikel wurde 
eingeführt, um den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ihre wesentlichen Sicherheitsinteressen 
trotz der Regelungen des EU-Binnenmarktes zu wahren (Deutscher Bundestag, 2011). Würde 
ein solcher Markt geschaffen, könnte er durch verbesserte Vernetzung Skaleneffekte ermögli-
chen und den Wettbewerb innerhalb der EU erhöhen (Quinet et al., 2025).  

Um eine kostengünstige Stärkung der Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen, sollte die wei-
tere Integration des europäischen Verteidigungsbinnenmarktes vorangetrieben werden. Diese 
Integration würde möglicherweise zugleich eine Konsolidierung der Verteidigungsindustrie an-
stoßen, bei der ineffizient produzierende Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Jedoch 
könnten so Anreize für die Schaffung zentraler Waffensysteme für die gesamte EU entstehen, 
sodass nicht länger zahlreiche gleichartige Waffensysteme mit unterschiedlichen Spezifikatio-
nen parallel hergestellt werden. Eine stärker spezialisierte und arbeitsteilig organisierte euro-
päische Verteidigungsindustrie würde zudem ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber globalen 
Akteuren deutlich verbessern.  

Komplexe und uneinheitliche nationale Rechtsvorschriften gelten als zentrales Hemmnis 
für Investitionen und unternehmerische Tätigkeit im europäischen Verteidigungssektor 
(KPMG, 2025). Insbesondere nationale Vorschriften im Bereich der Beschaffung, der Transfer-
richtlinien sowie der Exportkontrollen erschweren die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im europäischen Verteidigungssektor und erhöhen den regulatorischen Aufwand für die  
Industrie (Clapp et al., 2025). In diesem Bereich hat die EU bereits Schritte zur Harmonisierung 
unternommen. Neue Regelungen im Bereich der Beschaffung zielen darauf ab, ein einheitliches 
Verfahren zu schaffen und einen grenzüberschreitenden Wettbewerb zu erleichtern (Clapp et 
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al., 2025). Im Bereich der Lizenzierung sollen vereinfachte Verfahren den innergemeinschaftli-
chen Transfer von Verteidigungsgütern erleichtern und dadurch Lieferketten innerhalb der EU 
stärken (Europäisches Parlament und Rat der EU, 2012). Zudem bekräftigte der Europäische 
Rat sein Engagement für eine wirksame Umsetzung internationaler Rüstungskontrollabkom-
men (Europäischer Rat, 2025). Vor diesem Hintergrund gilt es zu prüfen, inwieweit die bisheri-
gen Harmonisierungsmaßnahmen Wirkung gezeigt haben und wie bestehende Regelwerke wei-
ter angeglichen werden können. 

Es sollten Anreize geschaffen werden, die Produktionskapazitäten in Bereichen auszu-
bauen, in denen in der EU bereits industrielles Potenzial besteht. Dazu zählen moderne Kampf-
panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriegeschütze, Luftabwehr, Drohnen sowie Systeme der 
elektronischen Kriegführung (Wolff et al., 2025). Insbesondere Drohnen unterliegen jedoch ei-
ner schnellen technologischen Entwicklung. Lagerbestände können daher schnell veraltet sein, 
weshalb industrielle Kapazitäten in diesem Bereich flexibel und innovationsorientiert ausge-
staltet sein sollten. Entscheidend ist nicht der Ausbau umfangreicher Produktionsstätten, son-
dern die Schaffung von Anreizen für kontinuierliche Weiterentwicklung und schnelle Anpassun-
gen. Darüber hinaus gilt es, Anreize zum Aufbau von Produktionskapazitäten für Waffensys-
teme zu schaffen, die bislang ausschließlich außerhalb der EU hergestellt werden. Hierzu zäh-
len Kampfflugzeuge der neuesten Generation, strategische Luftverteidigungssysteme, Rake-
tenartillerie und schwere Transporthubschrauber (Wolff et al., 2025). 

Damit traditionelle Waffensysteme unter den Bedingungen moderner Drohnenkriegsfüh-
rung weiterhin einsatzfähig bleiben und zunehmend autonome sowie Künstliche Intelligenz (KI)-
gestützte Funktionen integrieren können (Burilkov et al., 2025), sollten neben physischen Pro-
duktionskapazitäten auch gezielt Kapazitäten für militärische Schlüsseltechnologien wie KI 
aufgebaut werden. 

Hemmnisse beim Handel von Waren und Dienstleistungen 

173. Trotz der gestiegenen Handelsvolumina bestehen weiterhin Handelshemm-
nisse im Binnenmarkt: Vergleicht man den dadurch entstehenden Aufwand
und die Kosten mit einem hypothetischen Zoll auf Waren, entsprechen die beste-
henden Hemmnisse laut Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF)
Zöllen in Höhe von 44 % (IWF, 2024). In den USA beträgt der entsprechende
Wert im Handel mit Waren zwischen den Bundesstaaten nur etwas mehr als 10 %.
Für Dienstleistungen errechnet der IWF einen noch höheren impliziten Zoll in
Höhe von durchschnittlich 110 %. Zwar schneiden die EU-Mitgliedstaaten bei
dem von der OECD berechneten „Services Trade Restrictions Index“ im Vergleich
zu anderen Staaten insgesamt gut ab. Allerdings bestehen auch laut OECD im in-
nereuropäischen Handel von Dienstleistungen nach wie vor Barrieren, wenn-
gleich diese in allen Mitgliedstaaten geringer ausfallen als jene im Handel mit
Drittstaaten (Dorn et al., 2024).

174. Fontagné und Yotov (2025) quantifizieren die potenziellen BIP-Effekte einer
vertieften wirtschaftlichen Integration in der EU.  PLUSTEXT 6 Diese fallen
für alle EU-Mitgliedstaaten positiv aus und wären vielerorts zwei- bis dreimal so
hoch wie die bereits realisierten Vorteile des Binnenmarktes.  ABBILDUNG 45 Für
kleine und offene Volkswirtschaften, die laut den Schätzungen bereits jetzt
am meisten von der EU-Integration profitiert haben, fallen die potenziellen
BIP-Zuwächse besonders groß aus und liegen z. B. für Irland und Ungarn
bei 7,4 % bzw. 7,8 %. Aber auch größere Volkswirtschaften in der EU würden sig-
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nifikant profitieren. So würde das BIP in Deutschland, Frankreich und Italien je-
weils um 3,2 %, 2,6 % bzw. 2,2 % zunehmen.  ZIFFER 177  

 
 PLUSTEXT 6  
Hintergrund: Zu den modellbasierten Berechnungen eines EU-Binnenmarktpotenzials 

Zunächst berechnen Fontagné und Yotov (2025) für jeden Wirtschaftsbereich in 
jedem Mitgliedstaat anhand eines Gravity-Modells die bisherigen Auswirkungen 
der EU-Integration auf bilaterale Handelsströme innerhalb der EU. In diesen 
Modellen wird der Handel zwischen zwei Volkswirtschaften durch deren relative 
Größe, geografische Nähe und weitere Determinanten erklärt. Als Proxy für das 
Potenzial des Binnenmarktes bestimmen die Autoren die sogenannte „Trade Cost 
Efficiency Bound“ (TCEB) für jeden Wirtschaftsbereich. Aus Gründen der Robustheit 
ist diese nicht als der größte beobachtete Rückgang der Handelskosten definiert, 
sondern als das 75. Perzentil der Rückgänge der Handelsfriktionen in den verschie-
denen Staaten, die auf den Binnenmarkt zurückzuführen sind. Der Abstand dieser 
TCEB zu den bereits eingetretenen Effekten des EU-Binnenmarktes in einem Wirt-
schaftszweig in einem Land ergibt das „Single Market Potential“. Anhand eines 
strukturellen Handelsmodells können dann die wirtschaftlichen Folgen berechnet 
werden, die entstehen, wenn in jedem Wirtschaftsbereich in jedem Mitgliedstaat 
das Potenzial des Binnenmarktes ausgeschöpft würde.  

175. Handelsbarrieren im europäischen Binnenmarkt sind nicht-tarifär 
und vielfältig. Laut jüngstem Binnenmarktbericht der Europäischen Kommis-
sion bemängeln Unternehmen insbesondere unterschiedliche nationale 
Vorschriften für Verpackungen und Beschriftungen sowie nicht-regulatorische 
Barrieren wie territoriale Lieferbeschränkungen (Europäische Kommission, 

 ABBILDUNG 45 

 

1 – AT-Österreich, BE-Belgien, BG-Bulgarien, CY-Zypern, CZ-Tschechien, DE-Deutschland, DK-Dänemark, EE-Estland, ES-
Spanien, FI-Finnland, FR-Frankreich, GR-Griechenland, HR-Kroatien, HU-Ungarn, IE-Irland, IT-Italien, LT-Litauen, LU-Luxem-
burg, LV-Lettland, MT-Malta, NL-Niederlande, PL-Polen, PT-Portugal, RO-Rumänien, SE-Schweden, SI-Slowenien, SK-
Slowakei.

Quellen: Eurostat, Fontagné und Yotov (2025)
© Sachverständigenrat | 25-187-01
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2025b). In einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage nennen kleine und mitt-
lere Unternehmen als Hindernisse im grenzüberschreitenden Handel außer-
dem ein fehlendes Verständnis des Geschäftsumfelds in anderen Staaten sowie 
den erschwerten Zugang zu Informationen über Regeln und rechtliche Anforde-
rungen (Europäische Kommission und Ipsos EPA, 2025). Ursächlich hierfür 
dürfte die Koexistenz von EU- und nationalen Vorschriften, z. B. durch 
„Gold-Plating“  PLUSTEXT 33 sein (Garicano, 2025). Weitere konkrete Barrieren 
sind Verletzungen des Cassis-de-Dijon-Prinzips,  PLUSTEXT 7 also das 
grundsätzliche Verbot von Einfuhrbeschränkungen innerhalb der EU für bereits 
in einem Mitgliedstaat gehandelte Produkte.  

 
 PLUSTEXT 7  
Hintergrund: Das Cassis-de-Dijon-Prinzip 

Das Cassis-de-Dijon-Prinzip (Prinzip der gegenseitigen Anerkennung) ist ein grund-
legendes Konzept des europäischen Binnenmarktes. Es besagt, dass Produkte, die 
in einem EU-Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und in Verkehr gebracht werden, 
grundsätzlich auch in jedem anderen Mitgliedstaat ohne weitere technische oder  
rechtliche Anforderungen verkauft werden dürfen. Ausnahmen sind nur zulässig, 
wenn zwingende Gründe des Gemeinwohls vorliegen, wie der Schutz der öffentli-
chen Gesundheit, der Umwelt oder der Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Ur-
sprung dieses Prinzips liegt in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
aus dem Jahr 1979 (EuGH Rechtssache 120/78). Ein deutscher Einzelhändler 
wollte einen französischen Johannisbeerlikör („Cassis de Dijon“) in Deutschland 
verkaufen. Die deutschen Behörden verweigerten jedoch die Einfuhr, da der Likör 
nicht den nationalen Vorschriften über den Mindestalkoholgehalt für Spirituosen 
entsprach. Der EuGH entschied, dass diese nationale Vorschrift eine nicht gerecht-
fertigte Beschränkung des freien Warenverkehrs darstellt. 

176. Handelsbarrieren behindern das Wirtschaftswachstum in der EU aus 
mehreren Gründen. So verringern nicht-tarifäre Handelsbarrieren – ähnlich 
wie herkömmliche Zölle – den Wettbewerb unter Unternehmen und konser-
vieren ineffiziente Geschäftsmodelle. In der Vergangenheit haben Zölle oft 
zu einer Dämpfung des BIP-Wachstums und der Produktivität geführt (Furceri et 
al., 2019). Darüber hinaus wird in einem unvollständigen Binnenmarkt 
eine effiziente Allokation von Ressourcen über Grenzen hinweg er-
schwert und das Potenzial der grenzüberschreitenden Arbeitsteilung 
nicht ausgeschöpft. Dadurch entgehen Unternehmen Spezialisierungsge-
winne, was sich über höhere Preise oder eine schlechtere Qualität von Waren und 
Dienstleistungen auch zum Nachteil der Konsumenten auswirkt. Zudem schmä-
lern nicht-tarifäre Handelsbarrieren die Marktgröße und führen dazu, dass Un-
ternehmen nicht genug von Skaleneffekten in der Produktion profitieren. So zeigt 
eine Analyse des IWF auf Basis von Unternehmensdaten, dass insbesondere die 
Größe des Absatzmarkts sowie bankenbasierte Finanzierungsquellen zu niedrige-
ren und volatileren Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) europäischer 
Unternehmen beitragen, was das Produktivitätswachstum verringern kann (Adi-
lbish et al., 2025). 
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177. Obwohl die bestehenden Handelsbarrieren schon länger bekannt sind, 
ist es bislang nicht gelungen, sie abzubauen. Beispielsweise sind knapp 20 Jahre 
nach Einführung der Dienstleistungsrichtlinie im Jahr 2006, deren Ziel es war, 
den Binnenmarkt in diesem Bereich zu vervollständigen, immer noch 60 % der 
seinerzeit benannten Hürden in Kraft (Europäische Kommission, 2025b). Als Ur-
sachen hierfür werden nationalstaatliche Regulierungen, wie z. B. Meldepflich-
ten, erforderliche Genehmigungen oder der Schutz von Berufsbezeichnungen, ge-
nannt, die ausländischen Unternehmen die Erbringung von Dienstleistungen er-
schweren (Dorn et al., 2024). Um substanzielle Fortschritte zu machen, bedarf es 
daher einer Priorisierung konkreter Maßnahmen (Georgieva, 2025).  

Hemmnisse bei der Finanzmarktintegration 

178. Neben einem Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen ist der freie Kapital-
verkehr eine weitere wichtige Säule der europäischen Integration. Die EU braucht 
tiefe und liquide Kapitalmärkte, um langfristiges Wachstum zu schaffen und 
zukunftsweisende Projekte wie die grüne Transformation und KI zu finan-
zieren. Derzeit ist die europäische Finanzarchitektur bankenbasiert und stark 
national fragmentiert.  ABBILDUNG 46 LINKS Die Vollendung der Bankenunion steht 

 ABBILDUNG 46 

 

1 – Finanzmittel, die dem Privatsektor von inländischen monetären Finanzinstituten (MFI) zur Verfügung gestellt werden.  
2 – Gesamtwert aller an einer Börse notierten Aktien zum Jahresende.  3 – Summe der ausstehenden Unternehmens-
und Staatsanleihen sowie Verbriefungen (Daten für Verbriefungen der USA bis 2021 verfügbar).  4 – Stand: Jeweils Ende 
des Quartals. Der mengenbasierte Indikator aggregiert fünf Rohindikatoren. Die Indikatoren sind grenzüberschreitende 
Bestände innerhalb des Euro-Raums, relativ zu den Gesamtbeständen im Euro-Raum. In einem vollkommen integrierten 
Markt würden alle in das Marktportfolio investieren. Alle würden somit ein Portfolio halten, dessen Vermögenswerte pro-
portional zum gesamten Angebot an Vermögenswerten in der Volkswirtschaft sind. Der preisbasierte Indikator für die fi-
nanzielle Integration wird aus zehn einzelnen Indikatoren für die jeweiligen Segmente, dem Geld-, Anleihe-, Aktien- und 
Bankenmarkt, gebildet und aggregiert. Die Indikatoren messen die Preisstreuung. Die theoretische Grundlage basiert auf 
der Annahme, dass Vermögenswerte mit identischem Risiko und identischen Zahlungsströmen denselben Preis haben 
sollten, unabhängig davon, in welchem Land sie emittiert oder gehandelt werden. Zur detaillierten Definition der mengen-
und preisbasierten Indikatoren der Finanzmarktintegration siehe auch EZB (2024).
Quellen: EZB, Lannoo et al. (2024)
© Sachverständigenrat | 25-252-01
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nach wie vor aus und stellt eine weitere Hürde bei der Finanzmarktintegration 
dar (JG 2023 Ziffer 195). Ein Großteil der Ersparnisse in Europa wird weiterhin 
in Form von Bankeinlagen gehalten, die wiederum in den heimischen Volkswirt-
schaften verbleiben, da Banken wenig grenzüberschreitende Kredite vergeben 
(Balakrishnan und Pradhan, 2025). Der Fortschritt der Integration der Finanz-
märkte im Euro-Raum ist insgesamt verhalten. Sowohl preis- als auch mengen-
basierte Indikatoren sind in den letzten zwei Jahren zurückgegangen, ohne nen-
nenswerte Verbesserung seit Einführung der Währungsunion.  ABBILDUNG 46 

RECHTS Trotz umfangreicher gesetzlicher Initiativen stagnierten grenzüberschrei-
tende Finanzströme und die Risikoteilung weitgehend (EZB, 2024).  

179. Ein großes Hemmnis für grenzüberschreitende Investitionen sind Unter-
schiede im Insolvenz-, Steuer- und Unternehmensrecht, die eine ver-
gleichbare Bewertung von Investitionen erschweren. Beispielsweise unterschei-
den sich die Verfahrensdauer, Kosten und die Erlösquoten im Insolvenzfall stark 
zwischen den Ländern der EU (EBA, 2020). Eine Verbesserung und Harmonisie-
rung der Insolvenzverfahren könnte den Zugang zu Eigen- und Fremdkapitalfi-
nanzierung verbessern, die Finanzierungskosten senken und so das Wirtschafts-
wachstum erhöhen (Simmons et al., 2016; Issam, 2025). Mit der Einführung der 
International Financial Reporting Standards (IFRS) in der EU im Jahr 2005 als 
Regelwerk zur Finanzberichterstattung wurde die Transparenz und Vergleichbar-
keit von Unternehmensbewertungen verbessert (siehe De George et al., 2016 für 
eine Übersichtsstudie). In der Folge stiegen die Investitionen ausländischer In-
vestmentfonds (DeFond et al., 2011), und die Bewertungen von Unternehmen un-
ter Verwendung von Multiplikatoren ausländischer Vergleichsunternehmen hat 
sich nach der verpflichtenden Einführung der IFRS signifikant verbessert (Young 
und Zeng, 2015). 

2. Verteidigung nationalstaatlich, nicht  
staatenübergreifend koordiniert 

180. Die europäische Verteidigungsfähigkeit ist von zentraler Bedeutung 
für die Sicherheit in Europa. Sie ist zuletzt stärker in den Mittelpunkt 
sicherheitspolitischer Diskussionen gerückt. Verteidigung ist ein öffentli-
ches Gut und kann zudem ein europäisches öffentliches Gut sein, da die Ver-
teidigungsfähigkeit einzelner EU-Länder von den Verteidigungsanstrengungen 
anderer Mitgliedstaaten abhängen kann. Im Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 
1992 haben sich die EU-Mitgliedstaaten zum Ziel gesetzt, eine gemeinsame Ver-
teidigungspolitik festzulegen. Mit der kollektiven Beistandsklausel im Fall eines 
bewaffneten Angriffs auf einen EU-Mitgliedstaat im Vertrag von Lissabon aus 
dem Jahr 2007 wurde zudem ein europäisches Instrument zur Risikoteilung ge-
schaffen.  PLUSTEXT 8  
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 PLUSTEXT 8  
Begriffserklärung: Beistandsklausel im Vertrag über die Europäische Union 

Mit dem Vertrag von Lissabon, der am 13. Dezember 2007 unterzeichnet wurde 
und am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, hat die Europäische Union eine kollektive 
Beistandsklausel im Fall eines bewaffneten Angriffs auf einen EU-Mitgliedstaat 
geschaffen (Artikel 42 Abs. 7 EUV). Der Beistand muss dabei nicht notwendiger-
weise militärisch sein. Es kann sich auch um diplomatische, technische oder medi-
zinische Maßnahmen handeln. Die Beistandsklausel lässt eine Berücksichtigung 
mitgliedstaatlicher Besonderheiten zu, wie beispielsweise den deutschen Parla-
mentsvorbehalt (BVerfG, 1994) oder Österreichs militärische Neutralität (Bundes-
verfassungsgesetz Österreich, 1955). Bislang wurde die Beistandsklausel einmal 
genutzt, durch die französische Regierung nach den terroristischen Anschlägen in 
Paris im November 2015 (Rathke, 2015). Die EU-Mitgliedstaaten bekundeten 
daraufhin ihre Solidarität und Unterstützung. In der Folge forderte die französische 
Regierung die europäischen Partner auf, ihre finanzielle Beteiligung am inter-
nationalen Kampf gegen den Terrorrismus zu verstärken, was die personelle Aus-
weitung der militärischen Operation „Opération Sentinelle“ zur Terrorismusbe-
kämpfung ermöglichte (EEAS, 2022). 

 ABBILDUNG 47 

 

1 – Klassifikation der Ausgaben des Staates (Classification of the Functions of Government), Ausgabe 1999.  2 – EU-
Mitgliedstaaten, die auch Mitglied der NATO sind; seit 1990: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechen-
land, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien; seit 1999: zuzüglich Polen, Tschechien, Ungarn; seit 2004: 
zuzüglich Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien; seit 2009: zuzüglich Kroatien; seit 
2023: zuzüglich Finnland; seit 2024: zuzüglich Schweden. Für den Zeitraum 1990 bis 2009 liegen nur 5-Jahresdurch-
schnitte vor.  3 – Wert für das Jahr 2024: Berechnung durch Aggregation über die Mitgliedstaaten.  4 – Luftlinie zwi-
schen der jeweiligen Hauptstadt und Moskau.  5 – Litauen und Polen haben keine direkte Grenze zu Russland, son-
dern zur Oblast Kaliningrad.

Quellen: AMECO, Eurostat, NATO, SIPRI (2025), Weltbank, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-199-01
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181. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Prioritäten der nationalen 
Armeen in der EU wieder stärker in Richtung der Landesverteidigung verscho-
ben. Kontinuierliche Aggressionen Russlands, darunter Luftraumverlet-
zungen, Militärübungen sowie mutmaßliche Sabotageakte gegen kritische Infra-
struktur in EU-Mitgliedstaaten, etwa Deutschland, den baltischen Staaten, Finn-
land und Polen, aber auch in Norwegen und dem Vereinigten Königreich 
(Edwards und Seidenstein, 2025), stellen eine direkte Gefahr für die EU 
und ihre Verbündeten dar. Russland hat seine Militärproduktion massiv aus-
geweitet und betreibt eine Kriegswirtschaft (Burilkov et al., 2025; Snegovaya et 
al., 2025). Im Jahr 2025 plant Russland, seine Militärausgaben auf schätzungs-
weise 7,2 % des BIP zu erhöhen (Cooper, 2025).  

182. Teil der aktuellen geopolitischen Veränderungen ist, dass sich das Zusammen-
spiel zwischen den USA und der EU im Sicherheitsbereich verändert. Die EU 
bleibt in ihrer Verteidigungsfähigkeit stark von der NATO, insbesondere 
von den USA, abhängig, nicht zuletzt durch den nuklearen Schutzschild der 
USA. Zugleich zeigen die veränderten Prioritäten und Entscheidungsprozesse so-
wie die sprunghafte und wenig berechenbare Bündnispolitik der USA, dass Eu-
ropa seine Beiträge und Verantwortung im westlichen Bündnis stärker wahr-
nehmen muss, um langfristig seine eigene Sicherheit zu stärken, seine Abhän-
gigkeit in wichtigen Politik- und Technologiefeldern zu reduzieren und im westli-
chen Bündnis ein attraktiver Partner zu sein.  

183. Die Verteidigungsausgaben in der EU waren seit Ende des Kalten Krie-
ges viel niedriger als zuvor.  ABBILDUNG 47 LINKS Während sie laut dem Stock-
holmer Institut für Friedensforschung (SIPRI) zwischen den Jahren 1970 und 
1989 durchschnittlich bei knapp 2,8 % des BIP lagen, sind sie bis Mitte der 
2010er-Jahre deutlich auf etwa 1,3 % des BIP zurückgegangen. Erst seit dem Jahr 
2015, ein Jahr nach der russischen Annexion der Krim, sind die Verteidigungs-
ausgaben wieder gestiegen und betrugen zuletzt im Jahr 2024 1,9 % des BIP. Ein 
ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Verteidigungsausgaben gemäß der 
NATO-Definition oder nach der Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates 
(COFOG) betrachtet, die andere Abgrenzungen und Erfassungsmethoden benut-
zen.  ABBILDUNG 47 LINKS  PLUSTEXT 9 

 
 PLUSTEXT 9  
Begriffserklärung: Verteidigungsausgaben in verschiedenen Abgrenzungen 

Die SIPRI-Abgrenzung erfasst international vergleichbare Verteidigungsausgaben 
und umfasst Personal, Betrieb und Instandhaltung, Beschaffung, militärische For-
schung und Entwicklung, militärische Infrastruktur sowie militärische Hilfe. Nicht 
berücksichtigt werden Ausgaben für den Zivilschutz und laufende Kosten früherer 
militärischer Aktivitäten. Die NATO-Abgrenzung teilt die Verteidigungsausgaben der 
Mitgliedstaaten in Personal-, Ausrüstungs-, Infrastruktur- und sonstige Ausgaben. 
Sie ist weiter gefasst als die SIPRI-Abgrenzung und schließt auch Militärpensionen 
und die militärische Gesundheitsversorgung ein (Clapp, 2025a). Aufgrund unter-
schiedlicher Datengrundlagen und Definitionen sind die Zahlen von NATO und SIPRI 
nicht unmittelbar vergleichbar (SIPRI, 2017). Die COFOG-Abgrenzung umfasst mili-
tärische und zivile Verteidigung, ausländische Militärhilfe, verteidigungsbezogene 
Forschung und Entwicklung sowie sonstige, nicht näher klassifizierte Verteidigungs-
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ausgaben. Sie ist damit enger gefasst als die zuvor genannten Abgrenzungen. Diese 
drei Abgrenzungen beziehen sich auf Verteidigungsausgaben im engeren Sinne, 
also auf militärische und unmittelbar verteidigungsbezogene Tätigkeiten. Verteidi-
gungsausgaben im weiteren Sinne umfassen darüber hinaus Maßnahmen zur 
Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Resilienz, etwa den Schutz kritischer Infra-
strukturen, Cyberabwehr, zivile Vorsorge und die Förderung der Verteidigungs-
industrie. 

184. Ein Blick auf die Verteidigungsausgaben innerhalb der EU nach SIPRI 
zeigt, dass Staaten mit geografischer Nähe zu Russland, insbesondere die 
baltischen Staaten, Finnland und Polen, im Jahr 2024 höhere Verteidi-
gungsausgaben als der EU-Durchschnitt tätigten.  ABBILDUNG 47 RECHTS 

Demgegenüber lagen die Verteidigungsausgaben von Mitgliedstaaten mit größe-
rer Distanz zu Russland, wie Spanien und Portugal, oder mit traditioneller  
Neutralität, wie Österreich und Irland, deutlich unter diesem Niveau. Das auf dem 
NATO-Gipfel im Jahr 2014 beschlossene Ziel, die Verteidigungsausgaben bis zum 
Jahr 2024 auf mindestens 2 % des BIP zu steigern, wurde von 13 EU-Mitglied-
staaten, die zugleich NATO-Mitglieder sind, erreicht.  ABBILDUNG 48 Das auf dem 
NATO-Gipfel im Jahr 2025 neu vereinbarte Ziel, diese Quote bis zum Jahr 2035 
weiter auf 3,5 % des BIP zu erhöhen (NATO, 2025), bezieht sich wie schon im 
bisherigen Ziel auf die Verteidigungsausgaben im engeren Sinne. Dieses Ziel 
wurde von Polen bereits im Jahr 2024 erfüllt. Zusätzlich sollen 1,5 % des BIP für 
Verteidigung im weiteren Sinne aufgebracht werden.  PLUSTEXT 9 

185. Auf nationaler Ebene haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ei-
nige EU-Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben deutlich gesteigert 
 ABBILDUNG 48 bzw. ihre Verteidigungsstrategien an die neuen Realitäten ange-
passt.  PLUSTEXT 10 Ein wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung bestünde darin, 
Waffensysteme und Verteidigungsforschung besser zu koordinieren, 

 ABBILDUNG 48 

 

1 – RU-Russland, PL-Polen, US-USA, EE-Estland, LV-Lettland, GR-Griechenland, LT-Litauen, DK-Dänemark, FI-Finnland, RO-
Rumänien, UK-Vereinigtes Königreich, HU-Ungarn, BG-Bulgarien, FR-Frankreich, SK-Slowakei, SE-Schweden, CZ-Tschechi-
en, NL-Niederlande, EU-Europäische Union (27 Mitgliedstaaten), DE-Deutschland, HR-Kroatien, CN-China, CY-Zypern, IT-
Italien, PT-Portugal, ES-Spanien, SI-Slowenien, BE-Belgien, AT-Österreich, LU-Luxemburg, CH-Schweiz, MT-Malta, IE-Irland.

Quellen: SIPRI (2025), eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 25-176-02
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sodass Produktion und Entwicklung gezielter und kosteneffizienter erfolgen. 
Diese Koordination erfordert nicht zwingend eine gemeinsame Beschaf-
fung oder gemeinschaftliche Finanzierung auf EU-Ebene. Gemeinsame 
Beschaffungs- und Finanzierungsmaßnahmen auf EU-Ebene könnten langfristig 
einen höheren gesellschaftlichen Wert generieren, da Kosten und Nutzen 
über die Mitgliedstaaten hinweg effizienter internalisiert werden.  

 
 PLUSTEXT 10  
Hintergrund: Nationale Änderungen bei der Verteidigung seit dem Jahr 2022 

Auf nationaler Ebene haben einige Mitgliedstaaten in den vergangenen drei Jahren 
ihre Verteidigungsstrategien bzw. Verteidigungsausgaben deutlich angepasst. 
Europäische Staaten wie Polen und Frankreich haben in der Gesetzgebung auf den 
russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. So zielt Polens „Homeland Defence Act“ 
vom 11. März 2022 auf eine umfassende Stärkung der Streitkräfte ab, unter an-
derem durch eine Aufstockung des aktiven Personals auf 300 000 Personen und 
eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben (The Chancellery of the Prime Minister 
of Poland, 2022). Die französische Regierung, die mehrjährige Militärprogramme in 
einem Gesetz festhält, plant 40 % mehr Ausgaben bis zum Jahr 2030 gegenüber 
dem Militärprogramm von 2019–2024 (Ministère des Armées France, 2023). Zu-
dem haben drei Staaten zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben schuldenfinan-
zierte Sondervermögen aufgelegt: Deutschlands Sondervermögen Bundeswehr mit 
100 Mrd Euro, Schwedens Fonds im Wert von etwa 27,0 Mrd Euro (300 Mrd 
Schwedische Kronen; Svantesson und Jonson, 2025) und Dänemarks Sonderfonds 
im Wert von etwa 6,7 Mrd Euro (50 Mrd Dänische Kronen; Danish Ministry of 
Defence, 2025). Zudem gilt in Deutschland für Verteidigung eine Bereichsaus-
nahme, wonach Ausgaben, die 1 % des BIP übersteigen, kreditfinanziert werden 
können, ohne auf die zulässige Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schulden-
bremse angerechnet zu werden.  ZIFFER 498 
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III. BINNENMARKT VERTIEFEN 

186. Um das Potenzial des Binnenmarktes auszuschöpfen, sind Reformen 
in den Bereichen Waren, Dienstleistungen und Kapital erforderlich. Die 
Europäische Kommission hat in ihrer neuen „Single Market Strategy“ Vor-
schläge gemacht, um die zehn ihrer Einschätzung zufolge größten Handelsbarri-
eren („Terrible Ten“) für Waren und Dienstleistungen zu beseitigen.  ZIFFER 187 
Zu den konkreten Vorschlägen zählen unter anderem die Beseitigung territori-
aler Lieferbeschränkungen  ZIFFERN 189 FF. und unterschiedlicher nationaler 
Regelungen, die die grenzüberschreitende Gründung und Führung von Unterneh-
men erschweren. Diese könnten durch ein sogenanntes 28. Regime  ZIF-

FERN 194 FF. überwunden werden. Im Bereich der Kapitalmärkte ist eine Reform 
der Kapitalmarktaufsicht von großer Bedeutung.  ZIFFER 206 Auch die Ver-
besserung der Risikokapitalfinanzierung – insbesondere für Scale-
ups – ist wichtig, um die Innovationslücke gegenüber den USA zu verringern  ZIF-

FERN 200 FF. Zudem könnte die Schaffung eines „European Safe Asset“ die 
Attraktivität des Euro auf internationaler Ebene stärken.  ZIFFERN 207 FF.  

1. Handelsbarrieren bei Waren und  
Dienstleistungen abbauen 

187. Die Binnenmarktstrategie der Europäischen Kommission  TABELLE 15 lässt sich 
grob in drei Kategorien einteilen. Erstens gibt es einige konkrete Vorha-
ben, um eine spezifische Barriere zu adressieren. Hierzu zählt z. B. ein di-
gitaler Produktpass, um die handelsdämpfende Wirkung verschiedener nationa-
ler Vorschriften für Verpackung, Beschriftung und Entsorgung zu überwinden. So 
soll die Fragmentierung des Binnenmarktes aufgrund unterschiedlicher Informa-
tionspflichten oder Recyclingverfahren zwischen Mitgliedstaaten behoben wer-
den. Unternehmen könnten so für einen größeren Absatzmarkt produzieren. 
Zweitens macht die Kommission allgemein formulierte Vorschläge, um 
spezifische Barrieren zu überwinden. Ein Beispiel ist der Vorschlag der 
Kommission einer Ergänzung des Unternehmensrechts (sog. „28. Regime“), um 
die grenzüberschreitende Gründung und Führung von Unternehmen zu erleich-
tern (Letta, 2024). Dieses soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 
den Zugang zum Binnenmarkt erleichtern. Im Bereich Einzelhandel ist vorgese-
hen, territoriale Lieferbeschränkungen, die laut einer Studie der Kommission zu 
erhöhten Preisen für Konsumenten führen (Europäische Kommission, 2020a), zu 
reduzieren, wenn dies durch das Wettbewerbsrecht allein nicht möglich ist. Und 
drittens enthält die Strategie sehr vage Lösungsvorschläge, die sich nur auf 
allgemeine Handelsbarrieren beziehen. Die Absicht, unnötige administra-
tive Lasten in Omnibus-Vorschlägen zu reduzieren, um Handelsbarrieren in Form 
übermäßig komplexer EU-Vorschriften zu verringern, ist ein Beispiel hierfür. 
Ebenso schlägt die Kommission sektorspezifische Initiativen vor, um Handelsbar-
rieren in Dienstleistungsbereichen wie dem Bauwesen, Lieferdiensten oder Ge-
schäfts- und Industriedienstleistungen zu verringern.  
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188. Über die korrekte Anwendung der Regeln des Binnenmarktes wacht die 
Europäische Kommission als „Hüterin der Verträge“. Für einen funktionie-
renden Binnenmarkt ohne Handelsbarrieren tragen jedoch auch die Mit-
gliedstaaten eine Verantwortung. Unterschiedliche nationale Präferenzen z. B. 
über Informationspflichten im Warenhandel sind nachvollziehbar und stehen 
nicht grundsätzlich im Widerspruch zum Binnenmarkt. Darüber hinaus sollte je-
doch insbesondere bei der Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales 
Recht auf zusätzliche nationale Regeln verzichtet werden, damit dadurch 
keine neuen Handelsbarrieren geschaffen werden. Um sogenanntes Gold-Plating 
zu verhindern, bestehende Handelsbarrieren zu identifizieren oder neue zu ver-
hindern, hat die Europäische Kommission in ihrer neuen Strategie vorgeschlagen, 
in jedem Mitgliedstaat einen hochrangigen „Binnenmarktsherpa“ einzurichten. 
Zielführender erscheint es jedoch, stattdessen einen einzigen Vertreter zu be-

 TABELLE 15 

 

Binnenmarktstrategie der Europäischen Kommission
Handelsbarriere Lösungsvorschlag der Europäischen Kommission

Fragmentierte Regeln für Verpackung, Den Digitalen Produktpass für digitale Etiketten und Produktkonformität
 Kennzeichnung und Abfall  implementieren; die erweiterten Herstellerverantwortungssysteme für

 End-of-Life-Produkte harmonisieren und vereinfachen.

Aufwändige Verfahren für die vorübergehende Die Einführung der E-Deklaration für entsandte Arbeitnehmende und 
 Entsendung von Arbeitnehmenden  Sozialversicherungskoordination unterstützen; die vorübergehende 

 grenzüberschreitende Bereitstellung von entsandten Arbeitnehmenden
 erleichtern; ein Pilotprojekt zur Einführung des Europäischen Sozial-
 versicherungspasses (ESSPASS) durchführen.

Komplizierte Unternehmensgründung und Ein neues 28. Regime für EU-Gesellschaftsrecht etablieren; die Empfeh-
 -tätigkeit  lung der Kommission zu Unternehmensübertragungen überarbeiten.

Mangelnde Eigenverantwortung der Einen hochrangigen Binnenmarkt-Vertreter zur Förderung der Anwendung
 Mitgliedstaaten  von Regeln in jedem EU-Staat ernennen; hochrangige politische Treffen

 der Single Market Enforcement Task Force (SMET) organisieren; präven-
 tive Mechanismen auf EU-Ebene verstärken.

Territoriale Lieferbeschränkungen Instrumente gegen ungerechtfertigte territoriale Lieferbeschränkungen, 
 die über die vom Wettbewerbsrecht verbotenen Situationen hinaus-
 gehen, entwickeln.

Lange Verzögerungen bei der Normenfest- Die Normungsverordnung überprüfen, der Kommission ermöglichen, bei
 legung  Bedarf gemeinsame Spezifikationen festzulegen.

Begrenzte Anerkennung von Berufsquali- Die Anerkennung mittels digitaler Tools und automatischer Verfahren 
 fikationen  beschleunigen und effizienter gestalten; gemeinsame Regeln für die 

 Anerkennung von Qualifikationen von Drittstaatsangehörigen prüfen.

Übermäßig komplexe EU-Vorschriften Unnötige administrative Lasten, die in Omnibus-Vorschlägen identifiziert
 wurden, reduzieren.

Veraltete Produktvorschriften und mangelnde EU- und nationale Zoll- und Marktüberwachungsbehörden besser koordi-
 Produktkonformität  nieren und potenziell eine EU-Marktüberwachungsbehörde einrichten;

 einen Rechtsrahmen für generalüberholte und reparierte Produkte
 schaffen; die Anforderungen an notifizierte Konformitätsbewertungs-
 stellen stärken.

Restriktive und divergierende nationale Die vorübergehende grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung 
 Dienstleistungsvorschriften  erleichtern, möglicherweise einschließlich der Harmonisierung von 

 Dienstleistungsgenehmigungen und Zertifizierungssystemen; Herausfor-
 derungen in spezifischen Dienstleistungssektoren wie Bauwesen, Einzel-
 handel, Lieferdienste sowie Geschäfts- und Industriedienstleistungen
 angehen.

Konkrete Handelsbarriere, konkreter Lösungsvorschlag

Konkrete Handelsbarriere, allgemeiner Lösungsvorschlag

Allgemeine Handelsbarriere, allgemeiner Lösungsvorschlag

Quelle: Europäische Kommission
© Sachverständigenrat | 25-198-01



Kapitel 3 – Europas Zukunft gemeinsam sichern 

164 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2025/26 

nennen, der die Interessen des Binnenmarktes gegenüber den Mitgliedstaaten 
vertritt.  

Territoriale Lieferbeschränkungen reduzieren 

189. Territoriale Lieferbeschränkungen („Territorial Supply Constraints“, TSC) 
sind Praktiken von Herstellern, die den freien Warenfluss innerhalb der 
EU einschränken. So sorgen große, typischerweise multinationale Hersteller 
von Markenprodukten, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Drogerie- 
und Hygieneartikel, mithilfe von TSCs dafür, dass ihre Produkte in verschiedenen 
EU-Staaten zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden und erhöhen dadurch 
ihre Margen. Dies geschieht, indem sie Groß- oder Einzelhändler vertraglich da-
ran hindern, ihre Produkte anderenorts günstiger einzukaufen. So hat beispiels-
weise ein großer belgischer Bierbrauer günstigere Einfuhren einer in Belgien be-
liebten Biersorte, die Supermärkte und Einzelhändler aus den benachbarten Nie-
derlanden beschaffen wollten, unterbunden, indem er die Verpackung verän-
derte, um sie schwerer verkäuflich zu machen, und drohte niederländischen 
Großhändlern mit Sanktionen, wenn diese belgische Kunden belieferten (Euro-
päische Kommission, 2020a).  

190. Grundsätzlich gilt in der EU die Vertragsfreiheit. Unternehmen sollten nach 
betriebswirtschaftlichem Kalkül entscheiden, mit wem sie Handel betreiben. Ter-
ritoriale Lieferbeschränkungen können jedoch als Verstöße gegen das 
Verbot von Diskriminierung aufgrund der Nationalität in der EU (Artikel 18, 
zweiter Teil, AEUV) betrachtet werden (Letta, 2024), die auf einer Ausnutzung 
von Marktmacht basieren, mit den Mitteln des EU-Wettbewerbsrechts aber oft 
nicht gut zu fassen sind. 

191. Territoriale Lieferbeschränkungen sind im Binnenmarkt verbreitet. 
Eine Studie der Europäischen Kommission, die sechs Produkte, unter anderem 
Frühstücksflocken, Erfrischungsgetränke und Waschmittel, in zwölf Mitglied-
staaten untersucht, kommt zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der be-
fragten Einzelhändler Erfahrungen mit territorialen Beschränkungen 
gemacht hat, meistens aufgrund einer Ablehnung des Herstellers, ein Produkt zu 
liefern. Der Handel mit Erfrischungsgetränken ist am stärksten von die-
sen Beschränkungen betroffen. Insgesamt würde bei der betrachteten Pro-
duktpalette und in den betrachteten Staaten die Beseitigung der territoria-
len Lieferbeschränkungen zu einer Ersparnis in Höhe von insgesamt 
14,1 Mrd Euro für die privaten Haushalte führen (Europäische Kommission, 
2020a). Denn durch die Abschaffung der Lieferbeschränkung würden die Ein-
kaufspreise, die Einzel- und Großhändler zahlen, sinken und bei vollständigem 
Wettbewerb auch an Endverbraucherinnen und -verbraucher weitergegeben wer-
den.  

192. Wettbewerbsrechtliche Maßnahmen sind nicht immer ausreichend, 
um direkte territoriale Lieferbeschränkungen zu verhindern. Denn nur wenn ter-
ritoriale Lieferbeschränkungen Teil von wettbewerbswidrigen Ver-
einbarungen sind oder einseitig von dominanten Marktakteuren aus-
geführt werden, greift das EU-Wettbewerbsrecht (Europäische Kommi-
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ssion, 2025b). So hat die Europäische Kommission im Jahr 2019 zwar im oben 
erwähnten Fall den belgischen Bierbrauer zu einer Strafe in Höhe von 200 Mio 
Euro verurteilt, weil dieser die Ausfuhr von Bier aus den Niederlanden nach Bel-
gien mengenmäßig eingeschränkt hat. Entscheidend war hierfür jedoch, dass die 
Europäische Kommission nach Artikel 102 AEUV eine dominante Marktstellung 
von AB InBev identifiziert hatte (Ashton, 2025). 

193. In ihrer „Single Market Strategy“ kündigt die Europäische Kommission an, 
Werkzeuge gegen territoriale Lieferbeschränkungen, die nicht durch 
das Wettbewerbsrecht adressiert werden können, zu entwickeln. So 
könnte das in der Geoblocking-Verordnung verankerte Prinzip der Nichtdis-
kriminierung auf Transaktionen zwischen Unternehmen (B2B) ausge-
weitet werden. Die Geoblocking-Verordnung soll die Ungleichbehandlung von 
Kundinnen und Kunden aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder der Niederlassung verhindern. Die Um-
setzung der Richtlinie obliegt den Mitgliedstaaten. In Deutschland können sich 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich aus den oben genannten Gründen 
diskriminiert sehen, an die Bundesnetzagentur wenden. Diese kann Unterneh-
men mit Strafen in Höhe von bis zu 300 000 Euro sanktionieren. Laut einer ers-
ten Evaluierungsstudie im Jahr 2020 hat die Verordnung den grenzüber-
schreitenden Zugang zu Waren und Dienstleistungen verbessert (Eu-
ropäische Kommission, 2020b). 

Einführung eines „28. Regime“ im Unternehmensrecht 

194. Zur Überwindung von Handelsbarrieren, die auf unterschiedliche Rechts-
systeme in den 27 Mitgliedstaaten der EU und nationale Divergenzen in der Um-
setzung von EU-Richtlinien zurückzuführen sind, schlägt die Europäische Kom-
mission die Einführung eines sogenannten 28. Regimes im Rahmen eines 
„European Code of Business Law“  PLUSTEXT 11 vor. Gegenüber einer voll-
ständigen Harmonisierung stellt ein solches Regime, das zusätzlich zu nationalen 
Gesetzgebungen existiert und diese nicht ersetzt, eine pragmatische Alternative 
dar.  

 
 PLUSTEXT 11  
Hintergrund: 28. Regime im Unternehmensrecht 

Die Idee eines 28. Regimes wird im Letta-Bericht zur Zukunft des Binnenmarktes 
aufgegriffen (Letta, 2024). Als Vorbild wird der „Uniform Commercial Code“ (UCC) 
genannt, der wesentlich dazu beigetragen habe, dass der US-amerikanische 
Binnenmarkt eine kritische Größe erreicht habe. Der UCC beschränkt sich auf das 
Handelsrecht in den Bundesstaaten der USA und stellt eine konsistente rechtliche 
Grundlage für Warenverkäufe, einschließlich Vertragsschluss und Haftung sowie 
damit verbundener Kreditgeschäfte und der Verwertung von Sicherheiten im Fall 
eines Zahlungsausfalls, her. Ein weiteres positives Beispiel, an dem sich die Aus-
gestaltung des 28. Regimes orientieren könnte, ist laut Letta-Bericht die „Organi-
zation for the Harmonization of Business Law in Africa“ (OHADA). Der Organisation 
gehören 17 überwiegend französischsprachige Nationen an. Sie wurde 1993 mit 
dem Ziel gegründet, ein gemeinsames Handelsrecht zu schaffen, um die Rechts-
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sicherheit und -durchsetzung insbesondere bei grenzüberschreitender wirtschaft-
licher Aktivität in den Mitgliedstaaten zu verbessern. Die OHADA erlässt sogenannte 
Einheitsgesetze, die EU-Verordnungen ähneln und direkt in allen Mitgliedstaaten 
rechtlich bindend sind (Grünewald, 2025). In der EU selbst gibt es bereits Beispiele 
für Bemühungen, die einem 28. Regime ähneln, indem sie durch freiwillige EU-
weite Regelungen nationale Rahmenwerke ergänzen. So bietet das Einheitspatent 
des Europäischen Patentamts die Möglichkeit, mit nur einem Antrag Patentschutz 
in 18 Mitgliedstaaten zu erhalten. Ebenso gibt es mit der Societas Europaea (SE) 
bereits eine EU-weite Unternehmensrechtsform für Aktiengesellschaften. Versuche, 
eine ähnliche Unternehmensform für kleine und mittelständische Unternehmen 
einzuführen („europäische GmbH“), scheiterten jedoch an unterschiedlichen Vor-
stellungen der Mitgliedstaaten. 

195. Durch ein 28. Regime hätten Unternehmen die Option, in einem einheitlichen 
regulatorischen Rahmen zu operieren, und könnten reibungsloser und mit recht-
licher Sicherheit ihre grenzüberschreitende Aktivität im EU-Ausland expandieren 
(Aghion et al., 2025). Thomadakis und Marcus (2025) schlagen ein 28. Regime 
vor, das folgende Aspekte umfasst: Eine EU-weite Unternehmensform soll 
insbesondere für innovative Start-Ups eine schnelle, vollständig digitale 
Gründung ermöglichen, die grenzüberschreitende Mobilität erhöhen und 
durch einheitliche Berichterstattungspflichten den Verwaltungsaufwand reduzie-
ren. Zum Regelwerk eines 28. Regimes könnten ebenfalls standardisierte Vor-
lagen für Arbeitsverträge, „remote-work“-Regelungen, Aktienopti-
onspläne und Arbeitnehmerentsendungen zählen. Regelungen zu hybri-
den oder „remote“ Arbeitsweisen können als Substitut für physische Arbeitsmo-
bilität betrachtet werden und zu einer effizienteren Allokation des Produktions-
faktors Arbeit führen. Denn obwohl es keine formalen Barrieren für den freien 
Personenverkehr gibt, ist die Arbeitsmobilität in der EU geringer als in den USA 
(Head und Mayer, 2021). Ein einheitliches Insolvenzrecht als weiterer As-
pekt des Regimes würde die Bepreisung von Risiken grenzüberschreitend 
vereinfachen und Investitionen anregen. Letztlich bietet ein solches Regime 
auch die Chance, durch eine digitale Steuererklärungsvorlage mit einheit-
lichen Definitionen und vereinfachten Compliance-Verfahren die mit 
Unterschieden in den nationalen Steuersystemen einhergehenden Hürden für 
den grenzüberschreitenden Handel in der EU zu verringern. 

196. Einen ersten Ansatz für die Umsetzung eines 28. Regimes hat der Ausschuss für 
Recht des Europäischen Parlaments mit einem neuen Rechtsrahmen für innova-
tive Unternehmen auf den Weg gebracht (Repasi, 2025). Ziel dieser „Europäi-
sche Start-Up und Scale-Up“ Gesellschaft (ESSU) genannten Rechts-
form ist es, die regulatorische Vielfalt innerhalb der EU zu überwinden und die 
grenzüberschreitende Finanzierung sowie die Mobilität von kleinen und mittleren 
Unternehmen, Start-ups und Scale-ups zu erleichtern. Allerdings soll diese ESSU 
keine autonome paneuropäische Rechtsform sein. Der Vorschlag sieht vielmehr 
vor, dass Mitgliedstaaten bestehende nationale Gesellschaftsformen umwandeln 
oder eine neue schaffen. Zu den Kernmerkmalen gehören eine vollständige  
Digitalisierung der Gründungs- und Registrierungsverfahren, die in-
nerhalb von 48 Stunden abgeschlossen sein sollen. Darüber hinaus zielt 
die ESSU darauf ab, den Zugang zu Kapital und qualifizierten Arbeitskräften zu 
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verbessern, beispielsweise durch die Harmonisierung von Vorschriften für ei-
genkapitalähnliche Schuldinstrumente und optionale Mitarbeiterbe-
teiligungspläne (ESOPs). Schließlich ist die Einführung spezialisierter Streit-
beilegungsmechanismen vorgesehen, einschließlich spezialisierter Kammern 
an nationalen Gerichten, die auch Verfahren in englischer Sprache anbieten sol-
len.  

197. Ein 28. Regime kann Handelsbarrieren im Binnenmarkt reduzieren, 
die auf unterschiedliche nationale Regelungen zurückzuführen sind. 
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen, einschließlich Start-ups, könnten 
einfacher und friktionsloser gegründet werden, Finanzierung erhalten und euro-
paweite Geschäftstätigkeit aufnehmen, wenn es einheitliche Regeln für Gründun-
gen, Haftung, Insolvenz und idealerweise auch für das Arbeitsrecht und das Steu-
errecht gäbe. Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass gerade in den 
Bereichen Arbeits- und Steuerrecht Harmonisierungsbestrebungen an unter-
schiedlichen Vorstellungen in den Mitgliedstaaten und Sorgen bezüglich potenzi-
eller Nachteile im Vergleich mit dem Status Quo gescheitert sind. Denn in diesen 
Bereichen gibt es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche nationale Institutionen 
und Präferenzen, beispielsweise hinsichtlich der Arbeitnehmerschutzrechte und 
der Mitbestimmung. Dies illustriert beispielsweise die Opt-out-Klausel der Ar-
beitszeitrichtlinie oder das Scheitern des Kommissionsvorschlags zu einer ge-
meinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. Um die 
Chance auf deutliche Verbesserungen im Zugang zum Binnenmarkt durch ein 28. 
Regime nicht zu verspielen, könnten zunächst die Bemühungen um eine einheit-
liche Rechtsform und ihre Gründungsmodalitäten sowie das Insolvenzrecht prio-
risiert werden, da diese politisch leichter realisierbar erscheinen. Alternativ 
könnte das 28. Regime auch hinsichtlich der Geltungsbereiche breiter gefasst 
werden, jedoch nur einer bestimmten Art von Unternehmen offenstehen, wie z. B. 
jenen, die besonders viel in FuE investieren oder geistiges Eigentum halten 
(Draghi, 2024b).  

2. Kapitalmarkt stärken 

198. Gut entwickelte und liquide Kapitalmärkte fördern langfristiges 
Wachstum, indem sie das Produktivitätswachstum durch die Reallokation von 
Kapital beschleunigen und die Finanzierung innovativer Unternehmen ermögli-
chen (JG 2023 Kasten 13). Integrierte Kapitalmärkte helfen zudem, Risiken zu 
diversifizieren und erweitern die Finanzierungsmöglichkeiten aller Unterneh-
men. Der erste Versuch zur Schaffung einer Kapitalmarktunion begann 2015 mit 
dem Aktionsplan der Europäischen Kommission. Im Jahr 2020 legte die Kom-
mission einen weiteren Aktionsplan vor, der neue Initiativen enthielt. Die Kapi-
talmarktunion kommt bislang jedoch nur in einzelnen Bereichen voran. So konn-
ten etwa bei der Vereinfachung der Quellensteuererstattung Fortschritte erzielt 
werden, insgesamt bleibt die Umsetzung jedoch zögerlich (Arampatzi et al., 
2025). 

199. Die Europäische Kommission hat im Jahr 2025 eine neue Strategie für eine Spar- 
und Investitionsunion (Savings and Investment Union, SIU) vorgestellt 
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(Europäische Kommission, 2025c). Die Spar- und Investitionsunion soll auf die 
im Rahmen der Kapitalmarktunion gestarteten Initiativen und die Maßnahmen 
zur Entwicklung der Bankenunion aufbauen und legt zusätzlich, wie in den Letta- 
und Noyer-Berichten empfohlen, einen Fokus auf den Aufbau von renditeträchti-
geren Spar- und Anlageprodukten zur langfristigen Finanzierung von Investitio-
nen. In einem ersten Schritt hat die Europäische Kommission Empfehlungen zur 
Etablierung von einfachen und transparenten Spar- und Anlagekonten vorgestellt 
(Europäische Kommission, 2025d).  

Ausbau der Wagniskapitalfinanzierung 

200. Wagniskapital ist zentral für Innovation und wirtschaftliches Wachs-
tum. Durch die Finanzierung von Start-ups und Scale-ups trägt es zur Entwick-
lung und Kommerzialisierung von Zukunftstechnologien bei. In der Früh- und 
Wachstumsphase von jungen Unternehmen, wenn große Unsicherheit über den 
künftigen Erfolg herrscht, spielt Wagniskapital eine entscheidende Rolle. Zwar 
haben Wagniskapitalinvestitionen in der EU in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen, liegen aber weiter deutlich unterhalb des Niveaus der USA. In der 
EU betrug die Wagniskapitalfinanzierung von 2020-2024 im Durchschnitt 
0,24 % des BIP, während sie in den USA 0,88 % des BIP erreichte.  ABBILDUNG 49 
Insbesondere in den späteren Finanzierungsphasen und bei großen Volumina 
hinkt Europa hinterher (Fratto et al., 2024; Viete und Oschwald, 2025).  

Der globale Wagniskapitalmarkt wird von großen US-Fonds dominiert. 
Nur 5 % des weltweit von Wagniskapitalfonds eingesammelten Kapitals stammen 
aus der EU, während 52 % aus den USA stammen (Fratto et al., 2024). Die Betei-
ligung ausländischer Wagniskapitalgeber erhöht das Risiko, dass Unternehmen 
ins Ausland abwandern, insbesondere kann dieser Effekt für die USA gezeigt wer-
den (Hellmann und Thiele, 2023; Weik et al., 2024). Darüber hinaus spielt das 
Gründungsökosystem eine Rolle bei der Standortentscheidung von Start-ups 
(Ferrary und Granovetter, 2009; Sariri, 2025). Auch in dieser Hinsicht weist die 
EU Nachteile gegenüber den USA auf. Abwanderungen von innovativen Start-ups 

 ABBILDUNG 49 
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können das Wachstum in der EU und ihre technologische Souveränität verrin-
gern.  

201. Bei der Finanzierung von jungen, innovativen Firmen kann es zu Marktversagen 
kommen. Private Investoren meiden oft besonders riskante Investitionsprojekte. 
Zudem ist der Markt von Informationsasymmetrien zwischen Gründerinnen und 
Gründern sowie Investoren gekennzeichnet. Um den Wagniskapitalmarkt weiter-
zuentwickeln und zusätzliche Finanzierung bereitzustellen, können öffentliche 
Ko-Investitionen, die privates Kapital mobilisieren, sinnvoll sein. Öffentliche 
Mittel können sowohl durch die direkte Bereitstellung von Kapital als auch in ih-
rer Rolle als Anker eine breitere Investorenbasis anziehen (Kraemer-Eis et al., 
2023). Private Akteure können so Erfahrungen sammeln und Expertise aufbauen, 
was die Rendite ihrer Fonds verbessert (Giot et al., 2014). Um neue Investoren zu 
gewinnen, verfolgen ein solches Konzept auch der Wachstumsfonds Deutschland  
oder der Plan Tibi in Frankreich. Diese nationalen Initiativen haben die lokalen 
Ökosysteme, nicht aber umfassend den pan-europäischen Wagniskapitalmarkt 
belebt (Böninghausen et al., 2025). Zur Stärkung des pan-europäischen 
Wagniskapitalmarktes können europäische Initiativen wie der Europäische 
Investitionsfonds (EIF) und die European Tech Champions Initiative (ETCI) Res-
sourcen bündeln  PLUSTEXT 12 und Scale-ups im Einklang mit den Innovations- 
und Wachstumszielen der EU unterstützen (Arnold et al., 2024).  

 
 PLUSTEXT 12  
Hintergrund: Wagniskapitalmarktinitiativen in der EU 

In Europa gibt es mehrere Initiativen zur Stärkung des Wagniskapitalmarktes. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei der Europäische Investitionsfonds (EIF), der als Teil der 
Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) Wagniskapitalfonds unter-
stützt, Garantien vergibt und gezielt Mittel in Start-ups sowie kleine und mittlere 
Unternehmen lenkt. Der EIF ist eine öffentlich-private Partnerschaft, deren größter 
Anteilseigner die Europäische Investitionsbank (EIB) ist. Weitere Anteilseigner sind 
die Europäische Union sowie Finanzinstitute der EU-Mitgliedstaaten und der Türkei. 
Alle EU-Mitgliedstaaten sind zugleich Anteilseigner der EIB. Ergänzend wurde 2023 
die European Tech Champions Initiative (ETCI) von der EIB-Gruppe gemeinsam mit 
fünf Mitgliedstaaten ins Leben gerufen. Diese wurde als Dachfonds konzipiert, der 
in große Wagniskapitalfonds investiert. Ziel ist es sicherzustellen, dass europäische 
Start-ups auch in späteren Wachstumsphasen über ausreichendes Kapital verfü-
gen. Sowohl der EIF als auch die ETCI verfolgen das übergeordnete Ziel, die Wett-
bewerbsfähigkeit des europäischen Innovationsökosystems zu stärken, private In-
vestoren anzuziehen und die Abhängigkeit von außereuropäischen Kapitalquellen 
zu verringern. Ein weiteres Instrument ist der Europäische Innovationsrat (EIC), der 
im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Horizont Europa eingerichtet wurde. Die 
strategische Ausrichtung und Umsetzung liegen in der Verantwortung des EIC 
Boards, dem Forscherinnen und Forscher, Unternehmerinnen und Unternehmer 
sowie Investorinnen und Investoren angehören. Mit einem Budget von 10,1 Mrd 
Euro soll der EIC disruptive Innovationen fördern. Über den EIC-Fund investiert er 
als Wagniskapitalkomponente bis in die frühe Wachstumsphase europäischer 
Start-ups. 
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202. Viele der bisherigen Initiativen in der EU zielten darauf ab, die Finanzierung in 
der Früh- und Wachstumsphase zu stärken. Im Zuge der Stärkung der Kapital-
märkte muss es in den kommenden Jahren gelingen, dass Investoren ihre Anteile 
renditebringend veräußern können („Exits“). Eine gemeinsame pan-europä-
ische Börse könnte Börsengänge in Europa als Exit-Option attraktiver machen, 
da sie zu einer stärkeren Integration sowie zu tieferen und liquideren Aktienmärk-
ten führen würde.  

203. Der Sekundärmarkt, bei dem es sich um den Kauf und Verkauf bestehender Be-
teiligungen handelt, spielt in den USA eine zunehmend wichtige, wenngleich wei-
terhin kleine Rolle. Ein Sekundärmarkt kann die Liquidität der Beteiligungen er-
höhen und das Risiko verringern, über Jahre hinweg an ein Investment gebunden 
zu sein. Für Start-ups bietet es den Vorteil, dass sie länger privat bleiben können, 
wenn das Marktumfeld, beispielsweise für einen Börsengang, ungünstig ist. Die 
Schaffung eines pan-europäischen Sekundärmarkts für Technologieunter-
nehmen vor dem Börsengang („pre-IPO“) würde es Investoren ermöglichen, Ei-
genkapitalanteile noch vor einer öffentlichen Notierung zu verkaufen. Durch die 
Verbesserung der Ausstiegsoptionen für Investoren könnte ein solcher Markt In-
vestitionen in europäische Start-ups und Scale-ups grundsätzlich attraktiver ma-
chen, Gründerinnen und Gründern einen besseren Zugang zu Finanzierung ver-
schaffen und damit Wegzugsanreize abmildern (Aghion et al., 2025).  

204. Maßnahmen zur Entwicklung des Wagniskapitalmarktes sollten Hand in Hand 
gehen mit Bemühungen, die Wachstumschancen für Unternehmen insge-
samt zu verbessern. Dazu gehören die Etablierung eines 28. Regimes für inno-
vative Firmen,  ZIFFER 196 der Abbau von Handelshemmnissen im Binnenmarkt, 
 ZIFFER 175 wie beispielsweise nationalstaatliche Regulierungen wie Meldepflich-
ten oder erforderliche Genehmigungen  ZIFFER 177 und allgemein die Weiterent-
wicklung der Kapitalmärkte, wie die Etablierung von Pensionsfonds und die Stär-
kung der Aktienkultur (JG Kapitalmarktunion). Allerdings hebt Draghi (2024a) 
hervor, dass uneinheitliche und übermäßig restriktive Regulierungen, beispiels-
weise bei der Künstlichen Intelligenz, in der EU die Wachstumschancen von Un-
ternehmen hemmen.  

Reform der Kapitalmarktaufsicht  

205. Um die Integration der EU-Kapitalmärkte zu stärken und die Fragmentierung der 
Aufsicht zu überwinden, ist eine Reform der Europäischen Wertpapierauf-
sichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versi-
cherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) von großer Bedeu-
tung. Die aufsichtsrechtliche Fragmentierung der Behörden entlang nationaler 
Grenzen stellt eine wesentliche Hürde für die Integration der EU-Kapitalmärkte 
dar (FGCEE, 2024). 

206. Ein Vorschlag von Véron (2025) sieht eine neu aufgestellte ESMA vor, die 
alle Unternehmen und Aktivitäten im Bereich der Kapitalmärkte be-
aufsichtigt. Die ESMA sollte von einem kompakten Exekutivrat mit weniger als 
zehn Mitgliedern geleitet werden, der über die alleinige Entscheidungsbefugnis 
für Verwaltungs- und Aufsichtsaufgaben verfügt. Die Finanzierung der ESMA 
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würde hauptsächlich über Abgaben der beaufsichtigten Unternehmen erfolgen, 
ergänzt durch EU-Haushaltsmittel für nicht-aufsichtsrelevante Tätigkeiten wie 
das Erstellen von technischen Standards. Ein dezentrales Organisationskonzept 
mit mehreren ESMA-Standorten würde die Nähe zum Markt erhöhen und zudem 
Sorgen wegen einer möglicherweise bevorzugten Behandlung bestimmter Finanz-
plätze zerstreuen.  

European Safe Asset etablieren 

207. Fast alle Finanzmarktakteure fragen sichere Wertpapiere („Safe Assets“) 
nach. Sichere Anlagen zeichnen sich durch stabile Nominalerträge, 
hohe Liquidität und ein sehr geringes Kreditrisiko aus. Insbesondere in 
Krisenzeiten spielen sie eine bedeutende Rolle, da sie ihren Nominalwert behal-
ten, während der Wert anderer Vermögenswerte in der Regel sinkt (Habib et al., 
2020). Zudem eignen sie sich zur Besicherung von Finanztransaktionen, wie bei 
Rückkaufvereinbarungen (Repurchase agreement, repo). Regulatorische Vorga-
ben erfordern zudem für einige Finanzmarktakteure das Halten von sicheren An-
lagen, damit sie Stress-Situationen, wie das Abfließen von Bankeinlagen, über-
winden können. Der größte Markt für Safe Assets ist der US-Treasury Markt, ge-
folgt vom Markt für deutsche Bundesanleihen (Blanchard und Ubide, 2025).  AB-

BILDUNG 50 In Europa zeigte sich während der Eurokrise, dass beispielsweise fran-
zösische Staatsanleihen nicht mehr als Substitut für deutsche Anleihen angesehen 
wurden, was den Status von Bundesanleihen als regionale sichere Anleihe ver-
deutlicht (Nenova, 2025).  

 ABBILDUNG 50 
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208. Derzeit mangelt es dem Euro-Raum an einem tiefen, liquiden und einheitlichen 
Markt für risikofreie Anleihen. Die Fragmentierung der europäischen Staatsan-
leihemärkte reduziert die Liquidität (Smaghi, 2025) und die Stabilität (Mosk und 
de Vette, 2025). Die Etablierung eines European Safe Asset (ESA) könnte als 
gemeinsame Referenzanlage die Fragmentierung der europäischen Staats-
anleihemärkte verringern. Ein ESA könnte die Funktion einer verlässlichen 
Wertaufbewahrung erfüllen und als Sicherheit und Preis-Benchmark für Finanz-
geschäfte dienen, sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen (Gourinchas 
und Jeanne, 2012). Ein liquides ESA würde institutionellen Investoren wie Versi-
cherungen und Pensionsfonds zudem ein verlässliches Anlageinstrument bieten 
(ESRB, 2018). Gleichzeitig können ESAs in Krisenzeiten, wenn Investoren in si-
chere Kapitalanlagen flüchten, eine stabilisierende Funktion übernehmen. Eine 
mögliche Flucht in ESAs würde über Anlageklassen hinweg geschehen und nicht 
über Ländergrenzen hinweg in die als sicherer eingestuften Anleihen einiger eu-
ropäischer Staaten (ESRB, 2018). Die Kapitalflüsse von peripheren Mitgliedstaa-
ten hin zu Kernländern hatte in der europäischen Banken- und Staatsschulden-
krise zu zusätzlich destabilisierenden Effekten geführt (García und Gimeno, 
2014).  

Zudem könnte ein ESA sogenannte „doom loops“ zwischen Staaten und Banken 
abschwächen, die während der europäischen Banken- und Staatsschuldenkrise 
auftraten (Bletzinger et al., 2023). Bei einem „doom loop“ geraten Staaten in Fi-
nanznot, sodass ihre Anleihen an Wert verlieren, wie im Fall Griechenlands im 
Jahr 2010. Wenn heimische Banken diese Anleihen in ihren Bilanzen halten, wer-
den diese Banken geschwächt. Banken in Europa sind derzeit nicht verpflichtet, 
für in heimischer Währung gehaltene europäische Staatsanleihen Eigenkapital als 
Risikovorsorge zu hinterlegen. Müssen diese Banken dann vom Staat gestützt 
werden, verschlechtert das wiederum die Staatsfinanzen und die Abwärtsspirale 
setzt sich fort. Der Schock kann aber auch zunächst von Banken ausgehen, wie es 
in Irland im Jahr 2011 der Fall war, und sich dann auf die Staatsfinanzen nieder-
schlagen, wenn die Sorgen um die Finanzstabilität wachsen (Farhi und Tirole, 
2018).  

209. Vorschläge für die Umsetzung eines ESA lassen sich in drei Kategorien 
einteilen: synthetische sichere Anleihen, die aus vorrangigen Tranchen ge-
poolter Staatsanleihen konstruiert werden (Brunnermeier et al., 2011, 2016), von 
allen Mitgliedstaaten gemeinsam emittierte Eurobonds (Delpha und von 
Weizsäcker, 2010; Blanchard und Ubide, 2025) und die Emission von Schuld-
titeln durch EU-Institutionen (Ubide, 2015). Diese Vorschläge unterscheiden 
sich im Umfang der Vergemeinschaftung der Länderrisiken und der erforderli-
chen Änderungen der EU-Rechtsvorschriften. 

210. Die erste Kategorie basiert auf einem Vorschlag von Brunnermeier et al. (2011, 
2016) und sieht vor, dass eine europäische Schuldenagentur oder ein privater 
Emittent Staatsanleihen der Mitgliedstaaten nach einem festen Schlüs-
sel kauft, bündelt und in Tranchen aufteilt. Der Schlüssel bleibt konstant 
und kann nicht angepasst werden, um notleidende Staaten zu unterstützen. Die 
Schuldenagentur begibt Wertpapiere mit einer vorrangigen Tranche (European 
Safe Bond oder „ESBie“) und einer nachrangigen Tranche (European Junior 
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Bonds, „EJBie“). Die ESBies werden aus den Rückzahlungen der Staatsanleihen 
im Portfolio zuerst bedient, die EJBies werden hingegen nachrangig aus den ver-
bleibenden Zahlungen bedient. Im Fall eines Zahlungsausfalls würden somit die 
EJBies zu einem gewissen Prozentsatz herangezogen werden, während die Zah-
lungen für die ESBies weiterhin getätigt werden. Bei ESBies und EJBies werden 
die Schulden nicht vergemeinschaftet, d. h. die einzelnen Mitgliedstaaten nehmen 
ihre Schulden eigenverantwortlich auf und müssen sie bedienen. Damit Banken 
sichere ESBies und nicht EJBies halten, sollten EJBies ein Risikogewicht entspre-
chend der Ausfallwahrscheinlichkeit erhalten. Somit müssten Banken Eigenkapi-
tal für mögliche Zahlungsausfälle vorhalten. 

Bei einer Aufteilung von 70 % für ESBies und 30 % für EJBies simulieren Brun-
nermeier et al. (2016) eine erwartete Verlustrate von ESBies von 0,09 % im 
Basisszenario und 0,42 % in einer Krise. In beiden Fällen läge die Rate unter der 
Rate von deutschen Bundesanleihen. ESBies wären daher geeignet, um re-
gulatorische Vorgaben zu Liquiditätsreserven zu erfüllen. Ein entscheidender 
Vorteil von ESBies wäre, dass sie das Volumen an verfügbaren sicheren Anlagen 
erhöhen würden. Zudem könnten sie es anderen Marktteilnehmern erleichtern, 
ein diversifizierteres Portfolio an Staatsanleihen zu halten (Cochrane et al., 2025). 
Es ist jedoch unklar, ob es eine hinreichend große Nachfrage nach EJBies auf dem 
Markt gibt, gegeben das höhere Risiko (Zettelmeyer und Leandro, 2018; Mon-
teiro, 2023). Auch könnten das Aufkaufen und Bündeln von Anleihen in ESBies 
und EJBies Liquidität aus den Anleihemärkten kleinerer Länder mit niedrigeren 
Schulden nehmen, wenn dadurch nur weniger Anleihen im Markt übrigblieben. 
Bei großen Ländern mit hohem Schuldenstand hingegen könnte es dazu führen, 
dass der nicht aufgekaufte Teil in Krisenzeiten als Hochrisikoanleihen angesehen 
wird (Minenna, 2017).  

211. Bei der zweiten Kategorie, den Eurobonds, handelt es sich um eine Verge-
meinschaftung eines Teils der ausstehenden Schulden von Mitglied-
staaten des Euro-Raums. Delpla und von Weizsäcker (2010) schlagen vor, na-
tionale Schulden in sogenannte Blue Bonds und Red Bonds aufzuteilen. Blue 
Bonds könnten bis zu 60 % des nationalen BIP ausmachen, analog zur erlaubten 
Schuldenstandsgrenze nach den Maastricht-Kriterien.  ABBILDUNG 51 Alle Mit-
gliedstaaten des Euro-Raums würden für diese Blue Bonds gemeinsam haften. 
Diese Anleihen würden im Krisenfall vorrangig bedient werden. Die Red Bonds 
würden weiter von jedem Land individuell begeben und nachrangig bedient wer-
den. Wenn man annimmt, dass die Spreads nur das Ausfallrisiko der ursprüngli-
chen Staatsschulden widerspiegeln, würde dies bedeuten, dass die vorrangigen 
Blue Bonds einen niedrigeren Zinssatz und die nationalen Anleihen einen höhe-
ren Zinssatz aufweisen. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten blieben da-
bei unverändert (Blanchard und Ubide, 2025). Höhere Zinsen für Red Bonds 
könnte die Haushaltsdisziplin stärken, da die Grenzkosten zusätzlicher Kreditauf-
nahme erhöht würden. Diese Idee der Eurobonds wurde von Blanchard und 
Ubide (2025) weiterentwickelt. Sie schlagen eine niedrigere Grenze von 25 % des 
BIP für Blue Bonds vor, was nach ihrer Einschätzung eine hinreichend große 
Menge ist, um genügend Liquidität bereit- und gleichzeitig die Tragfähigkeit der 
gemeinsamen Schulden sicherzustellen. Ihr Vorschlag sieht vor, dass die EU be-
stehende Anleihen kauft und Blue Bonds in gleicher Höhe begibt. Delpha und von 
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Weizsäcker (2010) hatten dagegen vorgeschlagen, einen Independent Stability 
Council (ISC) zu gründen, der eine Zuteilung von Blue-Bond-Quoten nach Län-
dern festlegt. 

212. Eine zentrale Frage bei einer Aufteilung in Blue und Red Bonds ist, ob die EU-
Mitgliedstaaten im Krisenfall glaubwürdig bereit wären, mit ihren nach-
rangigen Anleihen in den Zahlungsausfall zu gehen. Nur so ließe sich die 
Kreditwürdigkeit der gemeinsam ausgegebenen Blue Bonds wirksam sichern. 
Dazu könnte der Institution, die die Blue Bonds begibt, der Status eines vorrangi-
gen Gläubigers vergeben werden (Monteiro, 2023). Die Mitgliedstaaten könnten 
sich verpflichten, einen bestimmten Teil ihrer Steuereinnahmen, wie die Mehr-
wertsteuer, für die Zinszahlungen auf die Blue Bonds zu verwenden und dies ge-
setzlich zu verankern. Alternativ könnte zur Bedienung der Zinszahlungen eine 
Erhöhung der Zuwendungen an den EU-Haushalt erfolgen (Blanchard und 
Ubide, 2025). Wenn die Anleiherenditen im Durchschnitt im Bereich von 2 % bis 
4 % lägen, würde die Bedienung der Blue-Bond-Schulden nach diesem Vorschlag 
zweckgebundene Steuereinnahmen in Höhe von etwa 0,5 % bis 1 % des BIP erfor-
dern (Lane, 2025).  

213. Vorbehalte gegenüber Eurobonds gibt es vorwiegend wegen der Risiken, die bei 
einer Vergemeinschaftung von Schulden entstehen können. Wenn Schulden 
im Euro-Raum gemeinsam getragen werden, könnten einzelne Mitgliedstaaten 
geringere Anreize haben, ihre Haushalte zu konsolidieren, sondern im Gegenteil, 
Maßnahmen aus dem nationalen Budget zu verschieben. Dies könnte dazu füh-
ren, dass wirtschaftlich stärkere Mitgliedstaaten die Schulden der schwächeren 
Mitgliedstaaten mitfinanzieren, indem sie höhere Zinsen zahlen. Zugleich könn-
ten für hochverschuldete Staaten möglicherweise Anreize zur weiteren Schulden-
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finanzierung entstehen. Insgesamt besteht also die Gefahr, dass gemeinsame Ver-
schuldungsmöglichkeiten falsche Anreize zu übermäßiger Verschuldung setzen 
und so die fiskalische Tragfähigkeit in der EU negativ beeinflussen. Zudem wäre, 
je nach Ausgestaltung des Verschuldungsinstruments, eine Änderung der Euro-
päischen Verträge notwendig. Gemäß der „Nichtbeistandsklausel“ (Artikel 125 
AEUV) haften Union und Mitgliedstaaten nicht für die Verbindlichkeiten eines 
anderen Mitgliedstaates und treten auch nicht für sie ein (Deutscher Bundestag, 
2015). 

214. Die dritte Kategorie umfasst von europäischen supranationalen Emitten-
ten, wie der EIB, der EU, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und 
dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), begebene Anleihen. Anlei-
hen der EU werden weitgehend als sicher eingestuft und die Kosten zur Absiche-
rung gegen einen Ausfall blieben z. B. während der Corona-Pandemie stabil (Blet-
zinger et al., 2023). Gemessen am Bid-Ask-Spread war die Marktliquidität von 
EU-Anleihen wie NGEU oder SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in 
an Emergency) vor dem Jahr 2020 geringer als die von großen EU-Ländern wie 
Deutschland oder Spanien. Der Bid-Ask-Spread hat sich im Lauf der Zeit mit dem 
Begeben weiterer Anleihen verbessert, liegt jedoch weiterhin höher als bei ande-
ren Europäischen Staatsanleihen (Bletzinger et al., 2023). Um die Funktion eines 
European Safe Asset zu erreichen und hinreichende Liquidität sicherzustellen, 
müsste die EU regelmäßig solche Anleihen begeben. EU-Anleihen werden vom 
Markt jedoch nicht als äquivalent zu Staatsanleihen betrachtet. Die Europäische 
Kommission wird derzeit von den großen Indexanbietern MSCI oder Interconti-
nental Exchange (ICE) als supranationale Einheit behandelt und wurde entspre-
chend nicht in den Index für Staatsanleihen aufgenommen (Ritchie, 2025).  

215. Eine Umsetzung von ESBies bietet klare Vorteile. Sie bedarf keiner Anpassung der 
europäischen Verträge und aufgrund der fehlenden Vergemeinschaftung von 
Schulden dürfte sie politisch leichter umzusetzen sein. Es könnte das Problem des 
„doom loops“ lösen. Ob ESBies die Anforderungen an ein Safe Asset erfüllen und 
in Krisenzeiten hinreichende Stabilität gewähren können, bleibt offen. Die Alter-
native wäre eine Risikoteilung mit einer (partiellen) gemeinsamen Haf-
tung der EU-Mitgliedstaaten für EU-Schuldverschreibungen, die neuer Ein-
nahmequellen auf Ebene der Europäischen Union oder einer dauerhaften 
Umverteilung nationaler fiskalischer Spielräume auf die europäische 
Ebene (Fiskalunion) bedarf. Insofern stellen ESBies eine technische Teillösung 
dar, solange das grundsätzliche Problem einer fehlenden Fiskalunion bei einer 
Währungsunion ungelöst bleibt.  

216. Um die Voraussetzung für eine gemeinsame Emission von Anleihen, bei-
spielsweise für den Nachholbedarf in der Verteidigung zu schaffen,  ZIFFER 249 be-
darf es eines gut durchdachten Mechanismus für Krisen und Zahlungs-
schwierigkeiten von Staaten angesichts der bereits hohen Schuldenlast in man-
chen europäischen Mitgliedstaaten.  ZIFFER 243 So schlagen Cochrane et al. (2025) 
eine Weiterentwicklung des ESM oder die Schaffung einer neuen europäischen 
Fiskalinstitution vor. Diese soll die Staaten temporär fiskalisch unterstützen, 
während diese Reformen umsetzen, um ihre Tragfähigkeit sicherzustellen. Die 
neu geschaffene Fiskalinstitution könnte, um die notwendigen Finanzmittel auf-



Kapitel 3 – Europas Zukunft gemeinsam sichern 

176 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2025/26 

zubringen, „Eurobonds“ begeben. Diese Eurobonds können mit einer gemein-
schaftlichen Haftung der Mitgliedstaaten oder einer Haftung der EU mit einer 
EU-Steuerhoheit einhergehen. Ergänzend würde ein einheitlicher Restrukturie-
rungsmechanismus eine geordnete und transparente Restrukturierung von 
Staatsschulden ermöglichen.  

217. Eine gemeinsame Schuldenfinanzierung durch die EU wie z. B. NGEU 
birgt Herausforderungen hinsichtlich der gezielten Verwendung für pro-
duktive Zwecke und der Transparenz. Obwohl im Durchschnitt 80 % der NGEU-
Mittel für zusätzliche Projekte ausgegeben wurden, haben einige Mitgliedstaaten, 
wie Italien und Zypern, bereits geplante Ausgaben substituiert (Bańkowski et al., 
2024). Dadurch steigt das Risiko, dass langfristig höhere Steuern erforderlich 
werden, ohne dass entsprechende wirtschaftliche Erträge erzielt werden (Benigno 
und Edoardo, 2025). Notwendige institutionelle Vorkehrungen für eine gemein-
same Verschuldung sind also klare und durchsetzbare Haftungs- und Verantwor-
tungsmechanismen sowie eine glaubwürdige Überwachung und Sanktionierung, 
die schon ex ante die Anreize setzen, Tragfähigkeitsrisiken zu vermeiden.  

3. Fazit: Binnenmarkt 

218. Der europäische Binnenmarkt sollte weiter vervollständigt werden. Zahl-
reiche Barrieren erschweren den grenzüberschreitenden Handel nach wie vor. 
 ZIFFER 175 Das verkleinert Absatzmärkte, verhindert eine effiziente Arbeitstei-
lung und Allokation von Ressourcen und schmälert die Produktivität 
(Adilbish et al., 2025). Diese Probleme sind teilweise schon jahrelang bekannt, 
bislang ist es aber nicht gelungen, die Handelsbarrieren zu reduzieren. Die Euro-
päische Kommission hat mit ihren „Terrible Ten“ einen Schritt in diese Richtung 
vorgenommen. Um mit der Vertiefung des Binnenmarktes Fortschritte zu erzie-
len, bedarf es konkreter Vorschläge von Maßnahmen, die priorisiert werden müs-
sen. Zu den konkreten Vorschlägen der Europäischen Kommission zählt, dass 
territoriale Lieferbeschränkungen beseitigt werden, um den Wettbewerb 
zu stärken und Preise zu reduzieren. Ein weiterer ist die Einführung eines 28. 
Regimes im Unternehmensrecht. Indem die Gründung und Führung eines 
Unternehmens über die eigenen Landesgrenzen hinweg erleichtert wird, können 
insbesondere junge, innovative Unternehmen mit neuen Technologien von der 
Größe des Binnenmarktes profitieren.  ZIFFERN 194 FF. 

219. Ein 28. Regime hätte das Potenzial, grenzüberschreitende Investitionen in der EU 
anzuregen, indem es die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen erhöht. Insbe-
sondere für Start-ups könnte die grenzüberschreitende Kapitalbeschaffung er-
leichtert werden.  ZIFFER 196 Diesen Unternehmen fehlt es an Wagniskapitalfinan-
zierung, insbesondere in der Spätphase. Der fragmentierte und bankenbasierte 
Kapitalmarkt bietet zudem weniger Exitmöglichkeiten an. Um den Wagniskapi-
talmarkt weiter zu entwickeln, sollten Ressourcen für europäische Initiati-
ven zur Wagniskapitalfinanzierung gebündelt werden. Dies erhöht die 
Chance, auch größervolumige Finanzbedarfe von Scale-ups bedienen zu können. 
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220. Die Vervollständigung des Binnenmarktes bildet die Grundlage, um durch geeig-
nete Maßnahmen wie ein 28. Regime grenzüberschreitende Finanzierungen zu 
erleichtern. Eine solche stärkere Integration der Finanzmärkte kann die Ka-
pitalkosten für Unternehmen senken. Sie führt jedoch nicht automatisch zu 
mehr Investitionstätigkeit der Unternehmen in großem Umfang. Sie ist je-
doch eine notwendige Voraussetzung. 

221. Darüber hinaus kann eine Integration der Kapitalmarktaufsicht durch die 
Etablierung der ESMA als unabhängige und zentrale Aufsicht die Marktfragmen-
tierung reduzieren.  ZIFFER 206 Um die Fragmentierung der europäischen Staats-
anleihemärkte zu überwinden und einen tiefen und liquiden Markt für risikofreie 
Anlagen zu schaffen, könnte ein European Safe Asset (ESA) geschaffen wer-
den. Dieses würde als Sicherheit, Preis-Benchmark und stabilisierendes Instru-
ment in Krisenzeiten dienen.  ZIFFER 207 Zusätzlich könnte dies die Attraktivität 
des Euro als internationale Reservewährung stärken. Da eine Etablierung von 
ESBies keine Anpassung der Europäischen Verträge erfordert und keine Verge-
meinschaftung der Schulden vorsieht, könnte dieser Vorschlag leichter umzuset-
zen sein als eine echte Vergemeinschaftung von Schulden, um ein ESA mit ho-
her Liquidität und Kreditwürdigkeit zu schaffen. Eine langfristige Lö-
sung, die das Eurosystem krisenfester macht, bedarf jedoch einer Reform der Fis-
kalarchitektur.  ZIFFER 210  
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IV. VERTEIDIGUNGSFÄHIGKEIT GEMEINSAM  
STÄRKEN 

222. Die europäische Verteidigungsfähigkeit ist ein öffentliches Gut, dessen Nutzen 
über nationale Grenzen hinausreicht. Daher könnten die einzelnen Mitgliedstaa-
ten zu wenig investieren, weil sie die positiven externen Effekte für andere Länder 
nicht internalisieren (Beetsma et al., 2024). Zudem verfolgen nationale Beschaf-
fungsentscheidungen oftmals nationale industriepolitische Ziele (Fuest und 
Pisani-Ferry, 2019) und optimieren daher nicht die Verteidigungsfähigkeit. Die 
Beschaffung ist häufig nicht auf europäischer Ebene koordiniert, was die gemein-
same Verteidigung technisch erschwert und verhindert, dass die EU-Mitglied-
staaten von Skaleneffekten profitieren. Eine europäische Koordination kann dazu 
beitragen, die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Hierfür sind drei 
Handlungsfelder zentral. Erstens sollte die Beschaffung effizient und resili-
ent gestaltet werden, indem gemeinsame europäische Beschaffungsprozesse die 
Fragmentierung des Verteidigungsbinnenmarktes überwinden und Skaleneffekte 
realisieren.  ZIFFERN 229 FF. Zweitens gilt es, Innovationen im Verteidigungs-
bereich zu fördern, um den technologischen Rückstand Europas gegenüber 
globalen Wettbewerbern zu verringern.  ZIFFERN 239 FF. Drittens sollte es Möglich-
keiten einer gemeinschaftlichen Finanzierung geben, da die Bereitstellung eu-
ropäischer Sicherheit als europäisches öffentliches Gut gilt.  ZIFFERN 243 FF. 

1. Beschaffung effizient und resilient gestalten 

223. Viele EU-Mitgliedstaaten haben einen Nachholbedarf bei der militäri-
schen Ausrüstung. Wolff et al. (2025) sehen diesen Nachholbedarf insbeson-
dere bei Kampfpanzerbeständen, Artilleriesystemen, Munition, Drohnen und 
Luftfahrzeugen. Darüber hinaus heben sie den Bedarf an sogenannten Stra-
tegic Enablers hervor, also von Ressourcen und Strukturen, die die militärische 
Zusammenarbeit und Funktionsfähigkeit mehrerer Staaten ermöglichen und 
nicht ohne Weiteres auf nationaler Ebene allein bereitgestellt werden können. 
Dazu zählen satellitengestützte Aufklärung und Kommunikation, die Entwicklung 
moderner Waffensysteme wie Kampfflugzeuge der neuesten Generation, strategi-
sche Luftverteidigungssysteme wie Patriot- oder SAMP/T (Sol-Air Moyenne-
Portée/Terrestre)-Batterien, Raketenartillerie nach dem Vorbild des US-ameri-
kanischen HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) sowie Transportka-
pazitäten wie schwere Transporthubschrauber des Typs Chinook. Die Europäi-
sche Kommission (2025a) verweist zudem auf Nachholbedarfe in weiteren Berei-
chen, insbesondere bei Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, 
Quantencomputing sowie Cyber- und Elektronikkriegsführung. Diese 
seien für die Sicherung des elektromagnetischen Spektrums, den Schutz kriti-
scher Infrastrukturen und den Ausbau offensiver wie defensiver Cyberfähigkeiten 
unverzichtbar.  

224. Um den Nachholbedarf möglichst effizient zu adressieren, wäre ein erster Schritt, 
den Wettbewerb in der EU zu verstärken. Denn trotz bestehender europäischer 
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Regelwerke werden bei der Beschaffung von Militärgütern viele Aufträge für 
Verteidigungsgüter weiterhin ohne EU-weite Wettbewerbsverfahren 
vergeben. Zwar legt eine EU-Richtlinie die gemeinsamen Regeln für die Beschaf-
fung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial fest (Europäisches Parlament und 
Rat der EU, 2009), allerdings wenden Mitgliedstaaten diese sehr selten an, ins-
besondere bei der Vergabe von Aufträgen für komplexe Verteidigungssysteme 
(Europäische Kommission, 2016). Eine weite Auslegung möglicher Ausnahmen 
in der Richtlinie sowie Ausnahmen nach Artikel 346 AEUV,  KASTEN 11 die es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, Verteidigungsaufträge außerhalb der EU-Vergabe-
regeln zu vergeben, dürfte dafür ursächlich sein (Europäische Kommission, 
2016). Durch eine stärkere Anwendung der bestehenden EU-Regeln im 
Verteidigungsbereich ließe sich der europäische Binnenmarkt für Rüstungs-
güter stärken und der Wettbewerb zwischen europäischen Unternehmen im Ver-
teidigungsbereich fördern. In einem ersten Schritt könnte die Überprüfung einer 
einheitlichen Umsetzung der europäischen Vorgaben durch die Europäische 
Kommission gestärkt werden.  

225. Für die Lieferung von Verteidigungsgütern in Drittstaaten gelten in den 
EU-Mitgliedstaaten nationale Exportkontrollen. Diese sollen insbesondere 
zur Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und der desta-
bilisierenden Anhäufung konventioneller Rüstungsgüter in Krisenregionen bei-
tragen (BAFA, 2024). Diese Exportkontrollen sind in den einzelnen EU-Mitglied-
staaten jedoch sehr uneinheitlich (Mölling und Schütz, 2019). Zwar gibt es auf 
EU-Ebene gemeinsame Kriterien für Rüstungsexporte, etwa zur Einhal-
tung internationaler Verpflichtungen, Achtung der Menschenrechte sowie zur 
Wahrung von Frieden, Sicherheit und Stabilität (bpb, 2011). Doch bleibt die Um-
setzung und Durchsetzung der Beschränkungen den Mitgliedstaaten 
überlassen (Rat der EU, 2008). Die Europäische Kommission und der Europä-
ische Gerichtshof verfügen nicht über Befugnisse bei der Durchsetzung der EU-
Kriterien der Exportkontrollen bei Verteidigungsgütern. Zudem verfolgen natio-
nale Exportkontrollen eine strategische außen- und sicherheitspolitische Zielset-
zung, was eine einheitliche Anwendung erschwert (Sabatino, 2024).  

226. Die Verteidigungsindustrie ist zugleich auf grenzüberschreitende Liefer-
ketten angewiesen (Clapp et al., 2025). Die bereits vorhandene EU-weite Li-
zenzierung von Militärkomponenten erleichtert zwar deren Transfer innerhalb 
der EU,  KASTEN 11 jedoch führen unterschiedliche nationale Kontrollre-
gime für Militärgüter und unterschiedliche Auslegungen europäischer Vorga-
ben zu Unsicherheiten für Produzenten beim Export in Drittstaaten. 
Wird innerhalb einer EU-Lieferkette beispielsweise die Ausfuhr einer zentralen 
Komponente eines Waffensystems von einem Mitgliedstaat verweigert, kann dies 
den Export des gesamten Verteidigungsgutes aus der EU in Drittstaaten blockie-
ren (Clapp et al., 2025). Die Unterstützung der Ukraine mit militärischen Gütern 
hat die Diskussion über Exportkontrollen für militärische Güter in der EU inten-
siviert (Sabatino, 2024). 

In diesem Sinne kann eine stärkere Harmonisierung der Rechtspraxis in 
der Exportkontrolle auf EU-Ebene Unsicherheiten über Exportmöglichkei-
ten für die Verteidigungsindustrie reduzieren und damit die grenzüberschrei-
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tende Zusammenarbeit im westlichen Bündnis fördern. Für den Export von 
Dual-Use-Güter  GLOSSAR besteht, anders als bei reinen Militärgütern, auf EU-
Ebene bereits ein harmonisiertes Kontrollregime (Europäisches Parlament und 
Rat der EU, 2021), das einheitlich angewandt wird. Dieses könnte als Vorbild die-
nen, um auch für Rüstungsgüter ein einheitliches EU-weites Regelwerk zu 
schaffen. Letzteres dürfte eine Änderung der europäischen Verträge erfor-
dern. Dies stößt aber an politische Grenzen, da Exportpraktiken eng mit den na-
tionalen außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interessen verknüpft 
sind (Sabatino, 2024). 

227. Bei Exporten von Verteidigungsgütern in Drittstaaten des westlichen 
Bündnisses gilt es folgenden potenziellen Zielkonflikt abzuwägen. Einer-
seits sollten Exporte zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten im westlichen 
Bündnis grundsätzlich möglich sein, um die Kooperation von Unternehmen und 
die Entwicklung und Produktion wettbewerbsfähiger Schlüsseltechnologien zu 
fördern und damit die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken.  ZIFFER 237 Ande-
rerseits sollten bei Exporten völkerrechtliche und ethische Grundsätze  ZIFFER 225 
nicht kompromittiert werden. Diesen Zielkonflikt gilt es politisch zu bewerten.  

228. Die Beschaffung von Rüstungsgütern in der EU ist bislang stark von der 
Bevorzugung nationaler Anbieter geprägt. Zwischen den Jahren 2005 und 
2022 sind rund 29 % der Verteidigungsausgaben auf nationale Produzenten, 33 % 
auf Anbieter aus anderen Mitgliedstaaten und 37 % auf Drittstaaten entfallen 
(Centrone und Fernandes, 2024). In Deutschland und Frankreich lag der natio-
nale Anteil sogar bei über 80 %. Diese fragmentierte Beschaffung führt zu gerin-
gen Bestellmengen, die eine kosteneffiziente Produktion erschweren. Zudem gibt 
es eine Vielzahl unterschiedlicher nationaler Standards, die die Interoperabilität 
der Waffensysteme erheblich einschränken (Wolff et al., 2025). Seit Beginn des 
russischen Angriffskriegs hat sich der Anteil der Rüstungsbeschaffungen bei An-
bietern aus Drittstaaten deutlich erhöht. Zwischen Februar 2022 und Juli 2023 
erfolgten 78 % dieser Beschaffungen außerhalb der EU, vor allem aus den USA 
(Europäische Kommission, 2024). Dies deutet auf eine Priorisierung von US-Lie-
feranten hin. Insbesondere zeigt sich jedoch eine Abhängigkeit von US-Lieferan-
ten im Bereich der Raketen, der Artilleriemunition, der Kampfflugzeuge und der 
strategischen Luftverteidigungssysteme (Irto et al., 2025; Mejino-López und 
Wolff, 2025). 

229. Die monopolartige Marktstruktur, die in den meisten nationalen Märk-
ten für Rüstungsgüter vorherrscht, führt auf europäischer Ebene zu einer oli-
gopolistischen Marktordnung. Für die Mitgliedstaaten wäre es daher hilfreich, 
ihre Nachfragemacht zu bündeln. Eine europäisch koordinierte Beschaf-
fung und eine Bündelung der Nachfrage würde die Verhandlungsposition 
der bestellenden Staaten gegenüber der Rüstungsindustrie deutlich verbessern. 
Auf diese Weise ließen sich geringere Preise und größere Mengen verhandeln. Zu-
gleich sollte der Fokus stärker auf europäische Lieferanten gerichtet werden, ide-
alerweise mit einheitlichen Standards der Anbieter von Waffensystemen. Dies 
würde die Resilienz der europäischen Verteidigungsfähigkeit erhöhen, Skalenef-
fekte ermöglichen und zur Harmonisierung technischer Standards beitragen.  
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230. Zur Förderung gemeinsamer Beschaffung hat die EU bereits mehrere, teil-
weise parallele, zeitlich befristete Maßnahmen auf den Weg gebracht.  PLUSTEXT 13 
Zusätzlich könnte die EU mit dem European Defence Mechanism (EDM) 
eine permanente Institution schaffen, die ähnlich wie der Europäische Sta-
bilitätsmechanismus auf einer zwischenstaatlichen Grundlage basiert (Wolff et 
al., 2025). Der EDM könnte die Bündelung von Nachfrage und die Koordination 
gemeinsamer Beschaffungsprozesse übernehmen. Dies würde zentrale militäri-
sche Fähigkeiten und deren gemeinsame Nutzung auf europäischer Ebene sicher-
stellen. Der Vorteil einer rechtlich eigenständigen Einheit auf europäischer Ebene 
für die Beschaffung von Militärgütern wäre darüber hinaus, dass Staaten außer-
halb der EU sich fallweise und leichter daran beteiligen könnten als bei nationalen 
Kooperationen. 

 
 PLUSTEXT 13  
Hintergrund: Temporäre Beschaffungsmaßnahmen der EU 

Die European Defence Agency (EDA) wurde im Jahr 2004 gegründet und unter-
stützt die EU-Mitgliedstaaten seither bei der Entwicklung ihrer Verteidigungsfähig-
keit sowie der militärischen Zusammenarbeit. Zu ihren zentralen Aufgaben zählen 
die Identifizierung gemeinsamer Fähigkeitsbedarfe und Prioritäten auf EU-Ebene, 
die Förderung gemeinsamer Forschungs-, Technologie- und Innovationsvorhaben 
im Verteidigungsbereich sowie die Harmonisierung von Anforderungen und die 
gemeinsame Fähigkeitsentwicklung. Seit dem Jahr 2024 umfassen die Kernaufga-
ben zudem die Bündelung der Nachfrage durch gemeinsame Beschaffung sowie 
die Abstimmung mit zivilen und verteidigungspolitischen EU-Politikbereichen (EDA, 
2024). Während mit dem Act in Support of Ammunition Production (ASAP) in den 
Jahren 2023 bis 2025 der gezielte Ausbau der Munitionsproduktion angestoßen 
wurde, wurde mit dem European Defence Industry Reinforcement through Common 
Procurement Act (EDIRPA) für die Jahre 2024 bis 2025 ein Instrument zur För-
derung gemeinsamer Beschaffung errichtet. Beide stellten jedoch lediglich kurz-
fristige Notmaßnahmen dar. Im Rahmen von EDIRPA wurden beispielsweise Be-
schaffungsprojekte für 155-mm-Artilleriemunition für die Ukraine, für Luft- und 
Raketenabwehrsysteme, für moderne gepanzerte Fahrzeuge sowie für weitere 
Munitionsbestände angestoßen (Europäische Kommission, 2025e). Trotz der Rolle 
der EDA bei der Aushandlung und Zentralisierung von Beschaffungsverträgen be-
halten die Mitgliedstaaten die Entscheidungshoheit darüber, welche Güter be-
schafft werden und von welchen Rüstungsunternehmen (Caranta, 2023).  

Um einen Ordnungsrahmen nach Auslaufen von EDIRPA und ASAP zu schaffen, 
wurde für die Jahre 2025 bis 2027 das European Defence Industry Programme 
(EDIP) eingerichtet. Es soll die im Rahmen der European Defence Industrial 
Strategy (EDIS) identifizierten Maßnahmen umsetzen und sieht ein neues Rechts-
instrument vor, das mit der Structure for European Armament Programme (SEAP) 
erstmals einen dauerhaften Rahmen für gemeinsame Beschaffung etabliert. 

231. Die strukturellen Herausforderungen im europäischen Beschaffungs-
wesen lassen sich exemplarisch am deutschen System aufzeigen. In Deutsch-
land stehen drei verschiedene Verfahren für die Beschaffung zur Verfü-
gung. Der Einkauf der Bundeswehr (EinkaufBw) für handelsübliches und bundes-
wehrspezifisches Material, ein Verfahren für komplexe Dienstleistungen sowie 
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die projektbezogene Bedarfsdeckung und Nutzung (PBN) für komplexe Waffen-
systeme (BMVg, 2024a). Das PBN löste im Jahr 2024 das zuvor geltende Custo-
mer Product Management (CPM) ab. Das Regelverfahren der deutschen PBN glie-
dert sich in drei Phasen: Analyse-, Realisierungs- und Nutzungsphase. Dabei gibt 
es ein vereinfachtes Vorgehen für Bedarfe bis 500 000 Euro. Zudem definiert die 
Vorschrift jeweils Sonderverfahren für IT-Beschaffungen, Beschaffungen von 
Produkten, die zu entwickeln sind (Entwicklungslösungen), und für dringende 
Beschaffungen (Sofortinitiative für den Einsatz). Die Beschaffung der Bundes-
wehr ist damit eher sequentiell, da Teile des Beschaffungsprozesses aus dem PBN 
in den vorgelagerten Planungsprozess ausgelagert sind (Hunte, 2021). Im Gesetz-
entwurf des Bundeswehrplanungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetzes ist 
die Stärkung innovativer Beschaffungsansätze vorgesehen (Artikel 14 Abs. 1 
BwPBBG). Das kann dabei unterstützen, den Entwicklungs- und Beauftragungs-
prozess stärker zu integrieren.  

232. Bei Aufträgen im deutschen Beschaffungswesen, für die keine Marktpreise 
gebildet werden können, etwa bei großen Waffensystemen, kommen häufig Ver-
träge mit Selbstkostenmodell zum Einsatz. Diese Vertragsform sieht vor, dass 
die Produktionskosten erstattet und um eine festgelegte Gewinnmarge ergänzt 
werden. Während dieser Ansatz vor überhöhten Preisaufschlägen schützen soll, 
können Kostensteigerungen weitergegeben werden.  ZIFFER 505 Da etwa die Hälfte 
der öffentlichen Ausschreibungen für Rüstungsgüter nach dem Kriterium des 
„niedrigsten Preises“ erfolgt (Glas et al., 2025) und das zugrunde liegende Ver-
tragsmodell die Weitergabe von Kostensteigerungen erlaubt, werden anfängliche 
Kosten häufig bewusst niedrig angesetzt (Brzoska, 2019). So wurden im 19. Rüs-
tungsbericht des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) gegenüber der 
ersten parlamentarischen Befassung Kostensteigerungen von rund 14 Mrd Euro 
sowie durchschnittliche Verzögerungen von etwa 26 Monaten ausgewiesen 
(BMVg, 2024b). Dieses Vertragsmodell schafft daher weder für eine kosteneffizi-
ente Produktion noch für die verlässliche Einhaltung von Terminen ausreichende 
Anreize (KPMG et al., 2014). 

233. Festpreisverträge könnten als Alternative eingesetzt werden, da sie nachträg-
liche Preiseskalationen ausschließen. Das Beispiel des Transportflugzeugs 
A400M zeigt jedoch die Grenzen dieses Ansatzes. Obwohl im Jahr 2003 Fest-
preise vereinbart wurden, offenbarte der Hersteller EADS im Jahr 2009 erhebli-
che technische und finanzielle Schwierigkeiten und drohte, das Projekt aufzuge-
ben. In der Folge kam es zu neuen Verhandlungen, die mit deutlichen Preisstei-
gerungen verbunden waren (Brzoska, 2019).  

234. Während traditionelle Beschaffungsansätze darauf abzielen, durch detaillierte 
Spezifikationen und hohen Kontrollaufwand Wirtschaftlichkeit zu erzielen, ver-
folgen neuere Ansätze, wie Performance-Based Logistics (PBL), ein stär-
ker strategisch ausgerichtetes Ziel. Dabei steht nicht das exakt spezifizierte 
Produkt oder die Dienstleistung, sondern das gewünschte Ergebnis im Vor-
dergrund (Glas et al., 2011). Um dabei wirksame Leistungsanreize zu schaffen, 
wird das Konzept des Performance-Based Contracting (PBC) herangezogen 
(U.S. Department of Defense, 2016). Dabei werden konkrete Standards für Qua-
lität, Zeit und Quantität messbar festgelegt, und das Vertragsmodell sieht Sank-
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tionen bei Nichterfüllung vor. Dieses Modell schafft nicht nur Raum für Effizienz-
steigerungen, sondern auch für Innovation und alternative Wertschöpfungskon-
zepte. Zudem eröffnet es Unternehmen unterschiedlicher Größe die Möglichkeit, 
ihre Lösungen in den Beschaffungsprozess einzubringen.  

Um innovativen Start-ups und kleinen sowie mittleren Unternehmen (KMU) 
die Teilnahme an Wettbewerbsverfahren im Verteidigungsbereich zu 
erleichtern, könnten spezielle Ausschreibungsformate für diese Unternehmen 
geschaffen werden (Monopolkomission, 2025). Diese Verfahren sollten auf die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten dieser Unternehmensgruppen zugeschnitten sein 
und ein schnelles Verfahren ermöglichen. 

2. Innovation im Verteidigungsbereich fördern 

235. Moderne Waffensysteme und Schlüsseltechnologien sind in den natio-
nalen Streitkräften Europas bislang nicht in ausreichendem Maß vorhanden. 
Dazu zählen insbesondere Strategic Enablers, bei denen die europäische Vertei-
digung derzeit in erheblichem Maße auf die NATO und die US-Führung angewie-
sen ist (Wolff et al., 2025). Vorrangig gilt es daher, Strategic Enablers zu erwer-
ben, die perspektivisch unter europäische operative Kontrolle gestellt werden 
sollten. Eine gemeinsame Beschaffung, etwa eines satellitengestützten Aufklä-
rungs- und Kommunikationsnetzwerks, das im Rahmen des EDM verwaltet und 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird, würde einen gemeinsamen Nut-
zen schaffen und zugleich die Lastenteilung verbessern. 

236. Die jüngsten Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten verdeutlichen, dass 
die zügige Entwicklung, Anpassung und Integration neuer Technolo-
gien, insbesondere unbemannter Systeme und Künstlicher Intelligenz (KI), ent-
scheidend für die moderne Kriegsführung sein können (Andersin, 2025; 
Hakmeh, 2025; Pusztaszeri und Harding, 2025). Zudem ist die Wirtschaftlichkeit 
neuer Waffensysteme im operativen Einsatz von hoher Bedeutung. Mejino-López 
und Wolff (2025) zeigen exemplarisch, dass kostengünstige Drohnensysteme in 
kurzer Zeit hochpreisige Rüstungsgüter wie Kampfpanzer außer Gefecht setzen 
können.  

237. Die USA, Israel sowie in der Ukraine zeichnen sich durch ihre schnellen In-
novations- und Produktionszyklen bei militärischen Schlüsseltechno-
logien aus (Gholz und Sapolsky, 2021; Luttwak und Shamir, 2023; Kirichenko, 
2025). Um die Verteidigungsfähigkeit Europas schneller zu stärken und Synergie-
effekte zu generieren, können Kooperationen mit verbündeten Technologiefüh-
rern von großer Bedeutung sein. Dies verdeutlichen verschiedene aktuelle Bei-
spiele. So steht das Patriot-Luftabwehrraketensystem für eine erfolgreiche trans-
atlantische Kooperation zwischen MDBA und RTX. Dabei wird US-Technologie 
in Europa gefertigt (Siebold, 2025), was industrielle Resilienz sowie Fertigungs-
kapazitäten schafft. Das Airbus-Kratos Projekt kombiniert eine US-Plattform mit 
europäischen Missionssystemen (Airbus, 2025; Charpentreau, 2025) zur Ferti-
gung eines Drohnenkampfflugzeugs. Diese Kooperation ermöglicht den Zugang 
zu in den USA erprobten Fähigkeiten, auch wenn eine gewisse technologische 
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Abhängigkeit bestehen bleibt. Die deutsch-israelische Cyber- und Sicherheitsko-
operation (BMI, 2025) fördert den Technologietransfer mit einem der weltweit 
führenden Akteure in Cyberabwehr (Frei, 2020).  

238. Zivile Innovationen wie Satelliten, Drohnen und KI werden zuneh-
mend militärisch genutzt. Satelliten sind eine wesentliche Grundlage für Auf-
klärung, Navigation und Kommunikation. Drohnen haben sich im Krieg Russ-
lands gegen die Ukraine zu einem zentralen Mittel der Kriegsführung entwickelt 
(Clapp, 2025b). KI-gestützte Systeme beschleunigen Entscheidungen auf dem 
Gefechtsfeld, erhöhen die Überlebensfähigkeit ihrer Nutzer und vervielfachen das 
Handlungstempo und den Informationszugang für Kommandeure (Burilkov et 
al., 2025). Vor diesem Hintergrund erscheint es für Europa strategisch wichtig, 
zivile und militärische FuE zu verknüpfen, um Innovationen effizient in markt-
reife und einsatzbereite Systeme zu überführen. 

239. In Deutschland haben zuletzt Start-Ups maßgeblich zur Entwicklung von mo-
dernen, insbesondere unbemannten Waffensystemen beigetragen. Angesichts 
dieser Entwicklung kommt dem Zugang zu Wagniskapitalfinanzierung eine große 
Bedeutung zu. Im Jahr 2024 war das Volumen an Wagniskapitalfinanzierungen 
für Start-ups im Verteidigungsbereich in den USA etwa 2,4-mal höher als in Eu-
ropa (Chinn et al., 2025). Damit Europa bei Verteidigungsinnovationen Anschluss 
findet, gilt es, Finanzmittel für den gesamten Lebenszyklus von Start-ups be-
reitzustellen und den Zugang zu Kapitalmärkten zu erleichtern.  ZIF-

FERN 200 FF. Dafür könnte die Einrichtung eines europäischen Pendants zur De-
fence Innovation Unit (DIU) in den USA hilfreich sein. Die DIU unterstützt die 
schnelle Integration ziviler Technologien in die Streitkräfte, beschleunigt die Ent-
wicklung und Erprobung von Dual-Use-Gütern und ermöglicht den direkten Zu-
gang zu Risikokapital- und Innovationsnetzwerken. Erste Schritte in diese Rich-
tung wurden auf nationaler Ebene bereits unternommen, etwa in Deutschland. 
Mit dem Cyber Innovation Hub verfügt die Bundeswehr seit dem Jahr 2017 über 
eine Schnittstelle zu Start-ups und hat bereits 160 Innovationsvorhaben gestartet. 
Davon wurden 19 verstetigt, d. h., ihre Technologien oder Produkte wurden von 
der Bundeswehr beschafft oder eingeführt.  

240. Die Ausgaben für FuE im Verteidigungsbereich sind in der EU im Vergleich zu 
den USA sehr gering. In den USA flossen im Jahr 2023 16 % der Verteidigungs-
ausgaben in FuE, in der EU im Jahr 2022 dagegen nur 4,5 %.  KASTEN 46 Militä-
rische FuE kann Innovation fördern und damit das Wirtschaftswachs-
tum über den Verteidigungsbereich hinaus stärken (Mowery, 2010). In-
vestitionen in hochmoderne Verteidigungstechnologien weisen dabei höhere 
wirtschaftliche Multiplikatoren auf als solche in veraltete Technologien (Enders 
et al., 2025). Darüber hinaus können öffentliche Investitionen in militärische FuE 
die privaten Investitionen in diesem Bereich anregen, die mit internationalen 
Spillover-Effekten einhergehen (Moretti et al., 2025).  

241. Komplexe Verteidigungssysteme der nächsten Generation erfordern Forschungs-
investitionen, die die Kapazitäten einzelner EU- Mitgliedstaaten bei Weitem über-
steigen (Draghi, 2024b). Dies betrifft insbesondere Hochtechnologiebereiche wie 
Hyperschallwaffen, unbemannte Systeme oder die militärische Nutzung des 
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Weltraums. Technologische Sprünge, wie sie für Verteidigungssysteme der 
Zukunft notwendig sind, lassen sich durch gebündelte europäische An-
strengungen und eine fokussierte Förderung gemeinsamer FuE-Projekte 
erreichen.  

Ein zentralisiertes europäisches Pendant zur Defense Advanced Rese-
arch Projects Agency (DARPA) könnte europäische Ressourcen gezielter zu-
sammenführen und Skaleneffekte erzielen.  KASTEN 46 Auf europäischer Ebene be-
stehen bereits verschiedene Instrumente zur Förderung von FuE im Verteidi-
gungsbereich. Dabei übernimmt die EDA die Koordination der Forschungspro-
jekte, während der European Defence Fund (EDF) seit dem Jahr 2021 die finan-
zielle Unterstützung sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Ver-
teidigungsunternehmen fördert. Die Europäische Investitionsbank kann zudem 
seit dem Jahr 2025 auch Projekte finanzieren, deren primärer Zweck in der Ver-
teidigung liegt. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll zu prüfen, ob eine 
stärkere Zentralisierung und Vereinheitlichung der Förderinstrumente auf euro-
päischer Ebene zur Steigerung von Effizienz und Wirkung beitragen könnten.  

242. Wenige europäische Universitäten verfügen über eine enge Anbindung an Vertei-
digungsministerien oder die Verteidigungsindustrie (Draghi, 2024b). Die Zu-
sammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungsinstituten, Vertei-
digungsindustrie, Militär und Polizei sollte bei der Entwicklung von Dual-
Use-Technologien gestärkt werden. Dabei sind bestehende institutionelle Be-
schränkungen, wie die Zivilklauseln an Universitäten, die eine militärische Nut-
zung von Forschung grundsätzlich ausschließen (The Science4Peace Forum, 
2025), kritisch zu prüfen. Eine weniger restriktive Regelung könnte helfen, inno-
vationshemmende Trennlinien zwischen ziviler und militärischer Forschung zu 
überwinden. 

3. Finanzierung gemeinschaftlich gestalten 

243. Die sicherheitspolitische Lage erfordert zusätzliche finanzielle Anstrengungen zur 
Stärkung der Verteidigungsfähigkeit in Europa. Die fiskalischen Spielräume 
der EU-Mitgliedstaaten sind jedoch unterschiedlich groß. Eine gemein-
same Finanzierung könnte somit ein Trittbrettfahrerproblem lösen: So fallen na-
tionalstaatliche Ausgaben möglicherweise zu niedrig aus, weil im Fall der Verlet-
zung des EU-Hoheitsgebiets zuerst der Mitgliedstaat mit der dazugehörigen 
Grenze betroffen ist (Steinbach und Wolff, 2024).  

Gleichzeitig ist zu beachten, dass eine gemeinschaftliche Finanzierung Anreize für 
ein anderes Trittbrettfahrerverhalten schaffen kann, wenn einzelne Mitgliedstaa-
ten ihre Beiträge minimieren und stattdessen auf die Finanzierung durch an-
dere setzen. Sollen diese Mittel daher gemeinschaftlich bereitgestellt wer-
den, ist sicherzustellen, dass dadurch keine neuen Risiken für die fiskalische 
Tragfähigkeit einzelner Mitgliedstaaten oder der Union insgesamt entstehen. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass finanzielle Verwundbarkeiten entstehen, die 
von Gegnern im Konfliktfall ausgenutzt werden können und dadurch die Resilienz 
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Europas untergraben. Eine tragfähige Ausgestaltung der Finanzierung ist daher 
Voraussetzung für die Wirksamkeit gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen. 

244. Auf europäischer Ebene gibt es seit dem Jahr 2025 den ReArm Europe 
Plan, der auf eine Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit in 
den nächsten fünf Jahren abzielt.  PLUSTEXT 14 Potenziell umfasst der Plan ein In-
vestitionsvolumen von bis zu 800 Mrd Euro. Ein Großteil davon sollte durch eine 
Aktivierung der Ausnahmeklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts von je-
dem Mitgliedstaat einzeln beantragt werden. Aktuell haben 16 Mitgliedstaaten 
diese Ausnahmeregelung aktiviert (Rat der EU, 2025). 

 
 PLUSTEXT 14  
Hintergrund: ReArm Europe Plan 

Die Europäische Kommission (2025a) hat mit dem ReArm Europe Plan („Readiness 
2030“) eine detaillierte Strategie zur Stärkung der europäischen Verteidigungs-
fähigkeit bis zum Jahr 2030 vorgelegt. Die Strategie zielt darauf ab, die strategische 
Autonomie Europas zu stärken, die industrielle Fragmentierung zu verringern, die 
Innovations- und Produktionsfähigkeit der Verteidigungsindustrie zu erhöhen und 
gleichzeitig die Unterstützung der Ukraine sicherzustellen. Um dies zu erreichen, 
benennt der Plan zentrale Handlungsfelder wie die Schließung kritischer Fähigkeits-
lücken,  ZIFFER 223 die Förderung eines EU-Verteidigungsbinnenmarktes und die 
Vorbereitung auf militärische Notfälle durch verbesserte militärische Mobilität, 
gemeinsame Bevorratung und operative Zusammenarbeit. 

Der Plan umfasst ein Investitionsvolumen von potenziell bis zu 800 Mrd Euro 
und stützt sich auf fünf Finanzierungssäulen. Für die europäischen Mitgliedstaaten 
besteht erstens die Möglichkeit, die Aktivierung der Ausnahmeklausel des Stabi-
litäts- und Wachstumspakts zu beantragen, um haushaltspolitische Flexibilität für 
eine Steigerung der Verteidigungsausgaben zu schaffen. Zweitens wird mit der 
Security Action for Europe (SAFE) ein neues Kreditinstrument mit einem Volumen 
von bis zu 150 Mrd Euro eingerichtet, um gemeinsame Beschaffungen zu finan-
zieren. Drittens sollen bestehende EU-Instrumente, wie z. B. im Rahmen der Ko-
häsionspolitik, flexibler für Verteidigung eingesetzt werden können. Viertens will die 
EIB-Gruppe mit dem „EIB Group Security and Defence Industry Action Plan“ die 
Bereitstellung von Mitteln zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit 
Europas beschleunigen (EIB, 2024). Fünftens wird die Mobilisierung privaten Kapi-
tals über die Savings and Investment Union angestrebt. 
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245. Der ReArm Europe Plan hat insbesondere zwei Schwächen. Die Verausga-
bung der Mittel, die über die Ausnahmeklausel aufgenommen werden, erfolgt na-
tional und ohne europäische Koordination. Eine unkoordinierte Beschaffung 
kann aber ineffizient ausfallen, wenn unterschiedliche, nicht kompatible Systeme 
beschafft werden. Zudem haben bisher nur etwa die Hälfte der Mitgliedstaaten 
die Ausnahme genutzt.  ABBILDUNG 52 Das entspricht zusätzlichen Verteidigungs-
ausgaben von etwa 293 Mrd Euro bzw. 45 % des gesamten Volumens, das verfüg-
bar wäre, wenn alle Mitgliedstaaten die Ausnahme beantragen würden (de Lemos 
Peixoto et al., 2025). In manchen Staaten dürfte die fehlende Beantragung an ge-
ringen fiskalischen Spielräumen für eine zusätzliche Schuldenaufnahme liegen. 
So ist in einigen Mitgliedstaaten wie Italien oder Frankreich die Schuldenlast 
schon hoch. In anderen wie Spanien oder Österreich ist ein politischer Konsens 
für höhere Verteidigungsausgaben schwierig zu erreichen. Die kurzfristig von der 
EU bereitgestellte Möglichkeit, zusätzliche Verteidigungsausgaben über Schulden 
zu finanzieren, kann daher nicht ausgeschöpft werden.  

246. Dauerhafte Ausgaben zur europäischen Verteidigung sollten aus dem 
regulären Haushalt finanziert werden. Der Haushalt der EU basiert auf einem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR). Ergänzend wird jährlich ein EU-Haushalt 
beschlossen, der die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des MFR konkreti-
siert. Der gegenwärtige MFR für die Jahre 2021 bis 2027 entspricht rund 1,1 % 
des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU (Deutsche Bundesbank, 2025). Ag-
rarausgaben und Kohäsionszahlungen beanspruchen mit 32,5 % bzw. 31,3 % ei-
nen Großteil des MFR (Darvas und Mejino-López, 2024). Die Ausgaben im Agr-
arbereich sollen die Einkommen der Landwirte stützen, während die Kohäsions-
zahlungen zur wirtschaftlichen Angleichung innerhalb der EU beitragen sollen. 
Der MFR für die Jahre 2028 bis 2034 soll auf etwa 1,3 % des BNE steigen (Pari 

 ABBILDUNG 52 

 

1 – GR-Griechenland, IT-Italien, FR-Frankreich, BE-Belgien, ES-Spanien, PT-Portugal, FI-Finnland, AT-Österreich, HU-Ungarn, 
SI-Slowenien, CY-Zypern, DE-Deutschland, SK-Slowakei, HR-Kroatien, PL-Polen, RO-Rumänien, LV-Lettland, MT-Malta, NL-
Niederlande, CZ-Tschechien, IE-Irland, LT-Litauen, SE-Schweden, DK-Dänemark, LU-Luxemburg, BG-Bulgarien, EE-Estland.  
2 – Aktivierung der Ausnahmeklausel durch den Europäischen Rat: für Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, 
Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn am 8. Juli 2025; 
für Deutschland am 10. Oktober 2025.

Quellen: Europäischer Rat, Eurostat
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und Pradier, 2025). Der Anstieg ist aber in großen Teilen auf den Schuldendienst 
für den Wiederaufbaufonds NextGenerationEU (NGEU) zurückzuführen (Deut-
sche Bundesbank, 2025). Nach einer Schätzung von Lindner et al. (2025) würden 
die Mittel für die Agrar- und Kohäsionspolitik um rund 15 % bzw. 10 % sinken, 
während die Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung mehr als verdreifacht wer-
den. Zudem soll der neue Finanzrahmen eine flexiblere Mittelverwendung inner-
halb der Bereiche Forschung, Infrastruktur und Verteidigung ermöglichen (Deut-
sche Bundesbank, 2025).  

247. Um eine europäische Beschaffung stärker im EU-Haushalt zu veran-
kern, könnte einerseits die Zusammensetzung des EU-Budgets stärker 
zugunsten von europäischen Verteidigungsausgaben priorisiert wer-
den. Ein Großteil der Ausgaben im MFR entfällt bislang auf die Agrar- und Kohä-
sionspolitik. Die Mittel fließen vor allem in wirtschaftlich schwächere EU-Mit-
gliedstaaten (Deutsche Bundesbank, 2025). Andererseits könnte das EU-Budget 
durch erhöhte Beiträge der Mitgliedstaaten aufgestockt werden. Dabei 
sollte jedoch sichergestellt werden, dass die zusätzlichen Mittel zweckgebunden 
für Verteidigungsausgaben verwendet werden. Erfolgt eine Verlagerung von Be-
schaffungsmaßnahmen von der nationalen auf die europäische Ebene, würden 
dadurch auch die Ausgaben von der nationalen auf die europäische Ebene verla-
gert. Das hat Vorteile im Hinblick auf die wünschenswerte Koordinierung, erzeugt 
in Verbindung mit einer gemeinschaftlichen Finanzierung jedoch Risiken.  

248. Beide Möglichkeiten sind jedoch erst mittelfristig umsetzbar und in ih-
rem Finanzierungsvolumen gering. Der zukünftige MFR sieht zwar mit 
131 Mrd Euro eine deutliche Steigerung von Mitteln für Verteidigung und Raum-
fahrt vor (Europäische Kommission, 2025f). Gemessen am europäischen BNE im 
Jahr 2024 entspricht das jedoch nur 0,1 % des BNE jährlich. Die EU-Mitglied-
staaten sollten sich dafür einsetzen, dass die von der Europäischen Kommission 
angestrebte Repriorisierung zugunsten eines höheren Forschungs- und Verteidi-
gungsetats  ZIFFER 247 ambitionierter ausfällt, um die Verteidigungsausgaben zu 
erhöhen. 

Um sicherzustellen, dass die Mittel zweckgebunden und transparent für 
eine gemeinsame Beschaffung verwendet werden, sollten die Mittel des EU-Haus-
halts, die durch eine Repriorisierung oder eine Aufstockung vorhanden sind, dem 
EDM als Beschaffungsagentur zur gemeinsamen Beschaffung bereit-
gestellt werden. Darüber hinaus könnten die Mittelzuweisungen an den EDM 
zusätzlich über eine Beitragsquote aufgestockt werden. Diese könnte sich wie 
beim EU-Haushalt an einem Anteil des nationalen BNE orientieren. 

249. Um den bestehenden Nachholbedarf in der Verteidigung zügig zu behe-
ben, kann eine Schuldenfinanzierung wie im ReArm Europe Plan grund-
sätzlich erwogen werden. Dabei sollte der konkrete Finanzierungsbedarf vorab 
transparent und nachvollziehbar beziffert werden, um zu vermeiden, dass bereits 
geplante Ausgaben nachträglich über Schulden gedeckt werden. Eine nationale 
Schuldenaufnahme kann jedoch die fiskalischen Spielräume von Staaten mit be-
reits hohen Schuldenstandsquoten weiter einengen. Eine Vergemeinschaftung 
von Schulden auf europäischer Ebene birgt darüber hinaus erhebliche An-
reizprobleme: Wenn Haftungsrisiken gemeinschaftlich getragen werden, verrin-
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gert sich der Anreiz einzelner Mitgliedstaaten, eine solide und nachhaltige Haus-
haltspolitik zu verfolgen. Staaten könnten erwarten, dass übermäßige Verschul-
dung letztlich von der Gemeinschaft aufgefangen wird – mit der Folge einer inef-
fizienten Mittelverwendung und zunehmender fiskalischer Divergenzen inner-
halb der EU.  

4. Fazit: Verteidigung 

250. Um Fähigkeitslücken zu schließen und die Verteidigungsfähigkeit Euro-
pas zu stärken, sollte die Rüstungsbeschaffung stärker europäisch koordiniert 
werden. Eine Bündelung der Nachfrage würde die Nachfragemacht der Mit-
gliedstaaten erhöhen, Kostenvorteile schaffen und die Harmonisierung techni-
scher Standards fördern.  ZIFFERN 229 F. Parallel sollten nationale Beschaf-
fungsverfahren flexibilisiert werden, um die Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. 
 ZIFFER 231 Leistungsorientierte Vertragsmodelle können zusätzlich sicher-
stellen, dass Kosten und Zeitpläne verlässlich eingehalten werden.  ZIFFER 234 

251. Für militärische Innovationen gilt es, gezielt die Entwicklung neuer Tech-
nologien in Europa zu fördern. Ein möglicher Ansatz besteht in der Einrich-
tung einer europäischen Institution nach dem Vorbild der US-amerikanischen 
DIU, die Dual-Use-Güter schneller zur Einsatzreife bringt und den Zugang zu Ri-
sikokapital sowie Innovationsnetzwerken öffnet.  ZIFFER 239 Ergänzend wäre die 
Schaffung eines europäischen Pendants zur DARPA sinnvoll, um disruptive Inno-
vationen im Bereich militärischer Forschung und Entwicklung voranzutreiben, 
Ressourcen zu bündeln und Skaleneffekte zu erzielen.  ZIFFER 241 

252. Die Finanzierung der europäischen Verteidigungsfähigkeit sollte ge-
meinschaftlich aus dem EU-Haushalt organisiert werden, wobei zwi-
schen dauerhaften Ausgaben und kurzfristigem Nachholbedarf unter-
schieden werden sollte. Dabei sollten eine Erhöhung der Mittel und eine Priori-
sierung der Verteidigungsausgaben erfolgen, wie sie bereits für den zukünftigen 
MFR vorgesehen ist.  ZIFFER 247 Eine Finanzierung über europäische Schulden, 
etwa im Rahmen eines ReArm Europe Plans, kann zur Schließung kurzfristiger 
Fähigkeitslücken beitragen, birgt jedoch Risiken für fiskalische Stabilität und An-
reizstrukturen.  ZIFFER 249  
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